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K u n d in a ch l, n g.

I n Folge der kaiserlichen Beiordnung vom
27. December l ^ ' ^ über die neue Einrichtung
des Rcichögesehblatteö und der Bandes. Regie-
rungsblätter, und um die Verbreitung des Reichs-
gesetzblattcs möglichst zu erleichtern, haben nun-
mehr alle k. k. Postämter Pränumcrationen auf
das Reichsgesehblatt anzunehmen.

Die Pränumeration hat nicht nach Iahrgän^
gen, sondern nach der Bogenzahl uon sechzig
Bogen stattzufinden, - Nach Uebe, sent un^ oon
55, s'ogen wild jede weite»c Zusendung an den
Pränumercmten eingestellt, wenn eiue Erneuerung
der Pränumeration nicht cin^etreten lst.

Die am Ende eines Jahrgangs durch die
aus demselben Übermächten Blatter nicht erschöpfte
Zahl der piämimeriilen W Bögen wiid dem
Pränumeranlen für dcn Fall, als cr seine Prä-
numeration el neue» t , in dle Bogenzahl desselben
eingerechnet; in dcm Falle aber, als die Pranu-
nleration nicht crneucli wird, als velfaUen an>
ges.h.n.

Der Pranumelcltion5prci6 für <»U Bogen be
trägt mit Einschluß der auf AU kr. C. M, fest-
aefehten, gleichfalls von den Abonnenten in Volr
hinein zu entrichtenden Velsendungsgcbühr :j st.
«0 k».

Die r k. Postämter haben dic bei ihnen ein-
gehenden Plänumcrätionsbeträge sammt Versen-
dungsgebühr von Fall zu Fall an die k. k, Zei
lungs - Expedition in Wien, untet genauer Angabe
der pränumeriiten Bogenzahl, des Namens, (5ha
raklers und Wohnortes des Abonnenten ein^,'
senden, welche die Zusendung der pranumerirten
Cxemplale an die Adressaten unter Schleife reran
lassen wird.

Die prämlmerirten Exemplare des Rlichuge^
schblattes werden nicht mit Zcilr.ngumarren oer-
sehen, sondern es wild die Verrechnung der ein-
gehenden ^ersendungsgebühren b»i der Wiener-
Z'itl!» >e,. Cxpidico» Statt finden.

Reclamation«.», üder Abgang.' lc. si'ld dl.rch
die Poslailitel gleichsallü an die genannte Z.itl<n,,ü.
Expedition zu leiten,

Riicksichtlich der Bestem,.) d.>r plänumerir.
ten Reichs '̂sehblalter ln d,e Wohnung ocr Adon«
nenten gelten die rücksichllich der Zustellung de»
inlandischen Zeitschrlften überhaupt bestehenoen

Vorschriften.
Die obigen Bestimmungen elstr.cken^M) aus

die seit l . Juli ll<,:l erschienenen Nummern
des Reichsgefthblatt's.

Di.ß wird zu Folge hohen Ministerial ^ El>
lasscö <l.l... «, August l, I . , Zahl I l t t lN lV, zm
allgemeinen Keluttniß gebracht.

K. k. Postdircctian für das Küstenland und
Krain

Trieft am 15». August 1853

Z. 429. . ft) Nr. °"V.«7.
K u n d m a ch u n g.

Von der küstenlandisch-dalmatinischcnFinanz-
^andeö-Direction wird zur allgemeinen Kenntniß
gebracht, das; die in dem beifolgenden Ausweise
aufgeführten Weg -, Linien -, Brücken- und Ueber-

'65U, l«55

""b '"5<l. und zwar entweder für alle diese drei

VmvaltungsjalM, d. l. vom l . November 1tt5ll

bis letzte October l^»U, oder für die beiden Ver-

walttlngsjahre ,^5»4 und 1655, oder bloß fur

das Verwaltungsjahr 1854, im Wege der öffent-

llch", Versteigerung unter nachfolgenden Bestim-

mungen in Pacht gegeben werden:
§- «. Die Versteigerung wird bei derselben

Tagsatzung zuerst für die einjährige, dann sür die
zweijährige und endlich für die dreijährige Zeit'

dauer abgehalten, und im Falle eines günstigen
Erfolges für die längere oder kürzere Pachtzeit
mit Demjenigen der Vertrag abgeschlossen werden,
dessen Anbot über den A'usrufspreis sich als der
vortheilhafteste darstellen wird.

5'. 2. 'Aus dem beifolgenden Ausweise sind dle
Namen der Hauptstationen und der ihnen zuge-
theilten Filial-Einhebungen ^Wehrmäuthe). dann
die für jede Stat ion, und zwar bei Linien - und
Wegmäuthen nach der Meilenzahl, bei Brücken-
und Ueberfuhrmäuthen aber nach der Lange der
Brücke und rücksichtlich nach der Strombreite fest-
gesetzte Tarifclasse sammt dem für Ein Jahr be-
stimmten Ausrufspreise, dann die Organe, Orte
und Tage, von welchen und an welchen die Ver-
steigerungen vorgenommen werden, zn entnehmen

'>'.:;. ' Zu diesen Versteiqerngen werden alle
Jene zugelassen, welche nach den Landesgejetzen
zu solchen Geschäften und die bedungene Slcher-
stelllmg zu leisten geeignet sind.

Fur jeden Fall sind alle Jene sowohl von der
Uebernahme alü von der Fortsetzung einer Mauth-
Pachtung ausgeschlossen, welche wegen eines Ver-
brechens verurtheill, oder bloß aus Abgang recht-
licher Beweise hievon losgesprochen wurden.

Diejenigen Individuen, welche zu Folge deü
Strafgesetzes über Gefällsubertretungen wegen
Schleichhandel oder einer schweren Gefällsüber-
lretling in Nntelsuchlmg gezogen und abgestraft,
oder wegen solcher Vergehen in Untersuchung
gezogen, und wegen des Abganges rechtlicher
Beweise von dem Strafverfahren losgezählt wur-
de», sind durch sech5 auf den Zeitpunct der Ueber-
tretunq, oder wenn derselbe nicht bekannt ist, der
Entdeckung derselben folgende Jahre als Pacht-
bewerber ausgeschlossen.

H. 4. Wer im Namen eines Andern einen
Anbot macht, musi sich mit der gehörig legali-
sirten Vollmacht seines Machtgeb.<l6 bei der(5o>N'
Mission vor der Limitation ausweisen und diese
ihr übergeben.

H. 5. Den Pachtlustigen ist gestattet, mund-
liche' Anbote für die Packung einer oder auch
mehrerer Stationen zusammen, insoferne sie bei
del selben Tagsahung au5gebolen werden, was aus
dem im 'Absätze 2t erwähnten Ausweise ersichtlich
ist, gegen dem zu machen, dasi sie mif die im
>5'. »<> bezeichnete A i l die vorläufige Kaution für
alle jene Mauthen, für welche der (Hesammtanbot
gestellt wird, erlegen.

^ <i. ßbenso ist es gestattet, schriftliche An.-
bore, welche dem Stämpel von 15 kr. für jeden
Bogen unterliegen, für die Pachtung von Mäuthen
einzureichen, und zwar auf die Pachtung bloß
einer oder mehrerer Stationen, insofern dieselben
bei der nämlichen Tagsatzung versteigert weiden,
wobei der Offerent auch die Bedingung stellen
kann, daß sein Anerbieten nur für den Fall gelte,
wenn ihm der ganze Complex, für welchen erden
Anbot stellte, ohne Ausscheidung irgend einer
Station überlassen wird. Die Staatsverwaltung
behält sich vor, je nach dem Ausschlaqe dieser
Pachtverhandlungen die Resultate der Versteige-
rung für die einzelnen Mauthen oder jene der
Licitation für größere komplexe zu bestätigen.

H. 7. Bei den schriftlichen Anboten ist Fol-
gendes zu beobachten:

:») Dieselben müssen mit dem zu Folge H. M
dieser Kundmachung als vorläufige Caution zu
deponirenden Betrage in Barem oder in Staats-
papieren, nach dem lehtbekannten börsemäßigcn
Course belegt, oder mit dem Beweise, daß dieser
Betrag bei einer Aerarial Casse oder einem Ge-
fällsamte in Barem oder hypothekarisch Pupille
risch sich"' gestellt worden sei, daher so weit es
sich um eine hypothekarische Sicherstellung han-
delt, mit der landtäftich oder grundbüchlich ein-
y.'rleibtenVerschrelbunq, dem Grundbuchs- oder
Landtafel-Extracte und der gerichtlichen Bcha'z-
zungs-Urkunde der Hypothek'versehen sein.

l>) Dieselben müssen unmittelbar bei der Be-
hörde, welche die Licitation der betreffenden Pach-
tungsobjecte vorzunehmen hat, vor dem Beginne
der Licitation versiegelt eingereicht werden.

<-) Die schriftlichen Offerte müssen den Betrag,
der für jede Station angeboten wird, in Zahlen
und Buchstaben deutlich, ohne Beziehung auf
andere Anbote, ausdrücken und sind von dem
Anbotsteller mit dem Vor- und Zunamen, dann
Charakter und Wohnort des Ausstellers zu unter-
zeichnen. Parteien, welche nicht schreiben können,
haben das Offert mit ihrem Handzeichen zu unter-
fertigen, und dasselbe nebstdem von dcm Namens-
erliger und noch einem Zeugen unterfertigen zu

lassen, deren Charakter und Wohnort ebenfalls
anzugeben ist. Wenn mehrere Personen gemein-
schaftlich ein schriftliches Offert ausstellen, so
haben sie in dem Offerte beizusetzen, daß sie sich
als Mitschuldner zur ungetheilten Hand, nämlich
Alle für Einen und Einer für Alle, dem Gefalls-
Aerar zur Erfüllung der Pachtbedingungcn ver-
binden. Zugleich müssen sie in dem Offerte jenen
Mitofferenten namhaft machen, an welchen auch
allein die Uebergabe des Pachtobjectes geschehen
kann.

,l) Auf dem Umschlage des Offertes sind jene
Maurhstationen, für welche der Anbot gemacht
wird, deutlich anzugeben.

<>) Die Anbote dürfen durch keine den Lici-
tationsbedingungen nicht entsprechende Clauscln
beschränkt sein, vielmehr müssen dieselben die aus-
drückliche Erklärung enthalten, daß der Offerent
die in der Kundmachung vorkommenden und die
bei der mündlichen Licitation vorgelesenen, in das
Licitationsprotocoll aufgenommenen Vertrags-
bedingungen genau befolgen wolle.

l) Die schriftlichen Offerte können so wie die
mündlichen auf die im Eingänge dieser Kundma-
chung besprochenen Pachtperioden gestellt werden.

^) Bon Außen müssen diese Eingaben milder
Aufschrift bezeichnet sein: »Anbot zur Pachtung
der (Weg-, Brücken- oder Ueberfuhr) Mauth-
station oder Mauthstationen (mit Angabe des
Namens oder der Namen dc-lseloen)."

Ein Formulare eines solchen Offertes folat
unten zur Einsicht.

l>) Die schriftlichen Offerte sind für die Offe-
renlen von dem Zeitpuncte der Einreichung — für
die Gefällö-Verwalllmg aber erst von dem Tage,
an welchem die Annahme derselben dem Anbieten
den bekannt gemacht worden ist, verbindlich.

Die schriftlichen Offerte werden nach beendeter
mündlicher Versteigeruug in Gegenwart der Pacht
ustigen von dem Licitationsconnnissär, welchem

sie von der Behörde, die sie in Empfang nahm,
verzeichnet übermittelt werden, eröffnet und kund-
gemacht, wobei bemerkt wird, daß der Licitations-
act mit der Versteigerung einzelner Stationen
mittelst mündlicher Anbote beginnt, und erst wenn
diese geschlossen ist, die schr i f t l i chen Offerte
für die einzelnen Stationen und Ueberfuhren er-
öffnet und kundgemacht werden, dann daß, wenn
dleß beendigt ist, die Versteigerung von Com-
Plercn mittelst mündlicher Anbote' den Anfang
nimmt, und erst, wenn auch diese abgeschlossen
worden, die Neihe an die schriftlichen Offerte der
ConcretalrAnbieter kommt, wonach, wenn einmal
die schriftlichen Concretal-Anbote eröffnet sind,
kein Anbot mehr angenommen wird.

Als Ersteher der Pachtung wird sodann Der-
jenige angesehen, der entweder bei der münd-
lichen Versteigerung oder nach dem ordnungs-
mäßigen schriftlichen Anbote als der Bestbieter
erscheint, insofern dieses Bestbot den Ausrufspreis
erreicht, überschreitet, und an und für sich zur
Annahme und zum Abschlüsse des Pachtvertrages
geeignet erkannt wird. ..

Hiebet wird, wenn ein mündiicheö und schr.st-
l.ches Anbot vollkommen gleich sem s ^ " , d'M
mündlichen, unter zwei oder mehreren schriftlichen
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Anboten aber Jenem der Vorzug gegeben, sir
welches eine von dem Licitations-Commissär so-
gleich vorzunehmende Verlosung entscheidet.

Bei der Würdigung der Concretal-Anbote
wird die für einen ganzen Complex angebotene
Summe mir Derjenigen verglichen, welche sich
aus den einzelnen Offerten für die Stationen des
Complexes zusammen ergibt. Kommt ein Con-
cretal-Anbot der Sllmme der einzelnen Anbote für
die Stationen des Complexes gleich, so wird dem
Concretal-Anbote der Vorzug eingeräumt; kommt
ein schriftlickes Offert einem mündlichen gleich,
so erhält letzteres den Vorzug.

K. n. Der Pächter hat zur Sicherstellnng
seines Pachtschillings cine Caution zu leisten,
Welche nach seiner Wahl in dem sechsten oder
vierten Theile des einjährigen Betrag/s desselben
zu bestehen hat. I m ersten Falle aber muß de
Pachtschilling monatlich voraus, im zweiten Fall?
nur nach Ende eines jeden Monates entrichtet
werden.

H. N. Diese Caution kann in Barem oder mit-
telst Hypothekarsicherstelllmg, oder in k. k. Staats-
papieren bestehen, welche nach den bestehenden
Vorschriften berechnet und angenommen werden.

Die Einverleibung der Hypothekarsicherstel-
lung in den Grundbüchern und Wandtafeln geschieht
auf Kosten deS Pachters.

H l<> I','der Versteigerunqslustige muß den
sechsten Theil des auf ein Jahr entfallenden Aus-
rufspreises, bevor er zur Versteigerung zugelassen
wird, der Commission als vollaufige Caution
erlegen. Dieser Erlag kann eben so wic die oben
(H. i>) erwähnte Pachtcaution selbst in Barem
oder in k. k. KtaatSpapieren geschehen. Auch kann
dafür eine einverleibte Pragmatical-Sicherstel-
lungsurkimde, mit Beibringung des neuesten
Grundbllchs- oder Wandtafel - Exttactes und dcs
Schätzungsactes, eingelegt werden, welche jedoch
mit der Bestätigung ihrer Annehmbarkeit von
Seit«? der k. k. Kammerprocuratur jener Provinz,
worin d,e verhypothezirten Realitäten gelegen sind,
verschen sein muß.

Zur Erleichterung für jene VersteigerunqH,
lnstlgen, welche bereits Pächter einer Aerarial.
Mauth sind, wird gestattet, daß in Betreff der-
jenigen Persone», welche im Gebiete derselben
leitenden Bezirksbehörde, ln deren Gebiete die
Mauthversteigerung, an welcher sie Theil nehmen
wollen, Stattf indet, eine Mauth oder mehrere
Mäiithe bereits gepachtet, und ihre dießfällige
Caution durch Erlag in Barem oder in Staats-
papieren geleistet haben, statt einer neuen vor-
läufigen Caution, lediglich eine Erklärung genü-
gend ist, daß sie ihre für die gegenwärtige Pach-
tung bestellte Caution vorläufig als Fortsetzung
für ihre künftige Verpflichtung ausdehnen.

Es muß jedoch in diesem Falle der betreffende
Pächter und beziehungsweise Pachtlustige durch
eine an dem Tage der Pachtversteigerung aus-
gefertigte Bestätigung der competenten Bezirks-
Verwaltung nachweisen, daß er mit keinem Pacht-
zins-Rückstände von der von ihm bereus gepach-
teten Mauth aushafte, und daß aufdie von ihm
als Caution dieser Mauthstation gewidmeten ämt-
lich aufbewahrten Geldbeträge und öffentlichen
Obligationen von keiner andern Person ein Ver-
bot oder Pfandrecht erwirkt sei, und überdies,,
daß derselbe sogleich die von dem Eigenthümer
der Caution ausgestellte Urkunde über die Wid-
mung des baren Geldes oder öffentlichen Obli-
gationen, mit welchen die Caution für seine gegen-
wärtige Mauthpachtung geleistet wurde, für die
Pachtung der Mauth / welche er eingehen wil l ,
und welche bestimmt zu bezeichnen ist, der Ver-
steigerungs-Commission überreiche, und dieser
Commission auch die ihm ausgefolgten, für die
gegenwärtige Pachtung vinculirten öffentlichen
Obligationen sammt dem bezüglichen Erlagscheine
oder der Quittung über die hicfür erlegte bare
Caution und die Empfangsbestätigung der Staats-
schulden-Tilgungsfond-Hauptcafse, wenn die bare
Caution bei dem Tilgungsfonde fruchtbringend
angelegt wurde, übergebe.

' §. l l . Gleich nach Beendigung der Verstei-
gerung wird die als vorläufige Caution beige,
brachte Sicherstellung, insoweit dieß mit Rück-
sicht auf die Bestimmungen dcs K. l dieser Kund-

machung und auf den Plinct li> der Pachtbeding-
ilijsc zulässig erscheint, denen zurückgestellt, welche
die Mauth nicht erstanden haben, dem Bestbieter
aber wird dieselbe nur nach gepflogener Richtig-
stellung der Caution ausgehändigt werden.

Diese Richtigstellung muß vor der Uebergabc
des Pachtobjectes, d. i. vor dem Aluritte der
Pachtung, und zwar längstens binnen acht Tagen
oon der geschehenen Zustellung der Ratification
der Pachtversteigcrung an gerechnet — bewerk-
stelligt werden.

tz. 12. Nachdem die Licitation einer Mauth-
station geschlossen wurde, wird bis zu dem Augen-
blicke, wo die Nichtannahme des Anbotes von
Selte der competenten Behörde ausgesprochen
worden ist, kein nachträgliches Anbot angenommen
werden.

H. l3 . Die Uebergabe des Gegenstandes der
Pachtung geschieht am i . November lu.'i«.

H. 14. Der Pächter tritt rucksichttich der ge-
pachteten Station und der damit verbundenen
Geduhren-Einhebung in die Rechte und Verpflich-
tungen des Aerars.

H. !5 . Dor t , wo Aercuial-Mauthgebäude
bestehen, wird, wenn der Pächter es wünscht, wegen
nnethweiser Ueberlassung derselben an ihn, ein be-
sonderes Übereinkommen gepflogen werden.

H. Itt. Die allgemeinen Pachtbedingungen
sind ans der Anlage zu entnehmen, die besondern,
fur die einzelnen Stationen cigends bestehenden
Bedingnijse dagegen tonnen vor der Versteigerung
dei den belreftenden Camera!-Bezirts-Verwal-
tungen in den gewöhnlichen Amtostunden eilige-
sehen werden.

Die Licitationen beginnen an den in dem an-
liegenden Ausweise benannten Tagen immer pünct-
lich um die neunte V o r m i t t a g s stunde.

F o r m u l a r e
eines schriftlichen Offertes. ,'

( V o n I n n e n . )
Ich Endesgefertigter biete für die Pachtung

der Mautl)station (folgt der Name der Station
oder Scauonen) für die Zeit vom l . Nov. ltt5lt
dlsyin l^54, odcrvom !.Nov. i«5>:tbishin ltt55,
oder vom ».Nov. »X»:l biü letzten October Ik<,tt
den Iahrespachtschilling von ^Geldbetrag in Zif-
fern), das ist (Geldbetrag in Buchstaben, und
zwar im Falle des Anbotes für zwei oder mehrere
Sta t ionen, für jede Sta t ion besonders), wobei
ich die Versicherung beifüge, daß ich die in der
Pachtversteigerungs-Kundmachung und in den
Pachtbedirignissen enthaltenen Bedingungen genau
befolgen werde.

Als vorläufige Caution überreiche ich beilie-
gend bar den Betrag von . . . . Gulden, oder
lege ich die nachfolgenden Urkunden, bestehend in
(sind die einzelnen Documente anzugeben), welche
oie Hypothekar-Sicherheit im Betrage v o n . . . .
Gulden nachweisen, oder schließe ich bei die nach-
folgenden k. k. Staatspapiere, bestehend in (hier
find die einzelmn Obligationen mit ihrem Datum
und Nummer, dann mit dem Betrage, aufweichen
sie lauten, und mit dem Betrage, welchen jedeS
Stück nach seinem Werthe sicherzustellen geeignet
ist, aufzufuhren) — oder lege ich die Cassenquit-

tung über das mit Gulden erlegte Vadium
bei. —

am 1853.

(Unterschrift des Offerenten, nach Maß-

gabe des§. 7 der Kundmachung )

(Bezeichnung des gehörig zusammengelegten

und versiegelten Offertes v o n Außen . )
(Nebst der Adresse der Behörde, an welche

das Offert eingesendet wird, und der Angabe dcs
angeschlossenen baren Geldes, oder der Obliga-
tionen, oder des Betrages der zur Sicherstellung
gewidmeten Urkunden muß die Adresse auch noch
folgenden Beisatz enthalten.)

Offert für die Pachtung der Mauthstation oder
Mauthstationcn (mit der Angabe des Namens je-
der S ta t ion ) .

P a ch t b e d i n g n i s s e ,

anter welcl cn die Pachtung der aranschen Weg ,

Brücken- u,.d Uebel ful)>s-Mautt)en stattfindet.

E r f t e n o : Dem Pächter >v,ld das Reck t ^ " "
geräumt, d,e für die gepachttte Stat ion oder S t a ,

twnen gesetzlich bestimmten Maulhgebühren nach
den bestehenden Tarifen unt> Vorschriften einzuhrben.

D.r Tarif und eine Zusammenstellung der wich-
cigsten Maulyvors^rif ten w.rde» demielben bei d<r
U. Vergabe der Station v»rze>chl-..t gegen Empfangs«
Bestätigung cin^ehäüdl^t weiden.

Z w e i t e n s : Bei den so^uan ten W hrmane
then oder F'l!alstatl0l>cn treten die nämlichen Weg»
mauth'Gerühlell w!e bei Den H,iupt!lalio„en ein.
Es unterliefen <n>er dles.n <^e'uhre«, bei den W»hr-
mauthstatiouen nur jene Parteien, w l ä ' r I»eH,upt»
ilütiomn umfahre« od.r mit Bleh u'l>tre!l>l,, d. i. l
olün Parteie», welche vor dem Hauzt!>.brank<n von 1

d.r m^luthpflla t!»en Stieße atl.nk.n u»c> dielelbe l
l)>»t»r d.e^m Schraken wledei d.liütz.n. D » Blük- z
k.llmauih Geluhlei, abcr sino be> d.n W l)r>n..utl)-- . «
ftaill.'ne« <<ur l ü^wr i t »>n,uheben, als oie maulh» W
pflia ti^i'n Glucken ivilkl!.^ bcnüyr werben. >

D l l t t > » s : DtM Pa l t e r w^oen t>>e »'e> den H
Statlonen b^flxollcheil Schl^nkelidäum,' u^d Zuge- >
hör, lnsow.il sie e,n E<g<ntt)lim des Aerariu i>6 sind, Z
und u>,t.r der B.oinglNig unei!tg<lllia^ überlassen, M
daß cr die ctlv: nothlvendi^e» Reparaturen an den», M
selben aus Elgenem v,streite, u»d sie in demselben'W
Zustande, als sie >h l, übcr.zcben worden sind, bei I
^eeüdigung s.,n<r Pachtzeit d.m Acralium zurück- I
Iielle. Wl.' keine Schranken bestehen, oder die alten !
qanz unbrauchbar umworben si'ld, hat der Pachter >
lür die Htrst>Ulll.g eincs ncuen S trankens zu sor- >
gen, d.r «n ciesem Falle dergestalt sein Eigenthum I
v e r b l u t , laß er nach Ende d«r Pachlzcit sich mit l
seinem allsäll>a>i! Nachfolger a finden, odcr den >
Sctirallk.n lvegnel^Men lassen kann. >

V > e r l e >> s : Der Pächter ist weder berechtigt, «
die ihm verpachtete s ta t ion in eine andereOrtscdast Z
zu verlegen, noch dleselbe von der Straße, an der sie >
d.r<l>al steht, zu entfernen, noch überhaupt de" 3
Schlanken eigenmächtig zu vers» hen. En steht jedoch ,
demselben frei, eine andere Ausstellung des Schra"« <
kenS be> der »KesaUsbehörde anzusuchen, welä>e sich «
das Reckt uolb.halt, dazu <l)»e Eiowill igulig >«" «
lSli.verstandn sse mit der politischen Behörde zu er« «
theilen, wenn keine Anstandc dagegen odlvalten. V

F ü n f t e n s : Dcr Pächter >st verbunden, die 1
Part ien anständig zu behandeln, und be, Tag und ^
Naä't ohne Auf.nthalt z» expediren. Es liegt ihm
od. den Reisi'„dl-n, Flihrleutc» und Vichtreibern, die
,r,ne„ Bchr^.'k.n dctrct..,. d̂ > G.bühren außer 0 ^
.'lmte auf der Btr^ßc abzu>,<!),nrn, und die auf den
«ntllchtet^n B' t rag lautende Bollete auf Verlang,n
.inzuhandiaen, wie nicht minder zur Nachtzeit den
Platz am Schranken ergiebig;u beleuchten. Oc ist
verbunden, eine von der Glsallöbehörde bestätigte
und lesirliche ^ebührcN'Tabllle an dem sichtbarst«n
nnd zugänglichsten Platze außerhalb des E>nhebungßl
Locales anzuheften, und wahrend der ganzen Pacht«
zeit angeheftet zu lassen.

I i n Falle der Nichtbefolgung dieser Vurscl riften
uerfallt der Pacht,r in eine Strafe von l bis 1<j f l . ,
welche die Be^rks-Verwal tung von FaN zu Fall
nach den Umständen demcssen wird.

S e c h s t e n s : Die Veilchaffuna. der Maulh«
Valorbollelten bleibt d^m Pächter überlassen; es >st
j.'dock ein Formular vorgczeichn.t, nach welchem die
BoUt't^n gedruckt erscheinen müssen, und die V«r?
ausgabui'g einer anders geformten oder geschriebenen
Vollste w'rd der verweigerten Erfolgung einer
Volletc gleich geachtet.

S i e b e n t e n s : Wird von einem Pächter die
Mauth in einem Falle abgenommen, in welchem sie
»icl t gebührt, oder wird von einer Pai tci ein höherer
Betrag eingehobcn, als gesetzlich bestimmt ist, so
verwirkt der Pachter eine Strafe in dem zwanzigr
fachen Betrage des zur Ungebühr be,oa,"'en Mauth-
geldes, unabhängig vmi jenen Strafen die ,hn >.n
Grunde der Strafgesetze nock treffen konnten.

A c h t e n s : Verw^iacrt cine Partei bciPassirung
des Echrank.ns, der Brücke oder der Ueberfuhr die
Entrichtung der Gebühren, oder wollte sie den
Vckranken gewaltsam überschreiten, so ist der Päch«
t.r bereäUigt, den Beistand der Obrigkeit geziemend
,mzarufe„, und dieselbe v^pstichtet, diesen Beistand
;u leisten.

N e u n t e n s : Das Verfahren über die Ver-
kürzungen der Mantl>a/bül>r w>rd von den nach dcm
Gsche l)iezu berus.nen Bchörden gepflogen. Der
Pääter ist jedoch b.reä?t'gt, von denjenigen, die er
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M einer solchen Gefalls - Übertretung betritt, das
Eirden ' und einhalofachc der Gebühr als Sicher-
stelluna der Strafe in Barem einzicheben, worüber
cr iine schnttl'lbc BeNätlgung zu ertheilen hat. Aus
das Verlangen d.öPai terS oder des Beschuloigtcn
wird be> dem nächsten Zoll-Verz.hrungsltcu.r- oder
OontroUsamte. oder dem r>aa?sten für d-e Untel>
suchungen über G.falls ' Ueberlr<tul>g»n bestellten
Beamten, odcr wenn sich einc Obrigkeit näy.r be-
findet, bei Derselben die T.'atdeschreibung aufge-
nommen, lind über dieselbe weiter nact. d<m lÄef.tze
oolv,ea.a,>gen. D'c wegen der gedachten Gefälls.
Verkürzungen.insiießenden Strafgelder fallen, nach
Abzu, d.r Kost.n d.s V r fah renb , lnfoweit dlclc
Kost<n niclt von dem Beschuldigten oder Verurthell-
ten v rgü t t werden, d.m Pamter zu.

Zeh " l e n s : Die Entscheidung d^r sich auf dlc
Elnh'bung und Hanichll' ung d»r Mauth bez.ehrn-
den Streitigkeiten <,wi>chen den Pact tern und d.n
Parlci.n st.ht den Cannral-B.Horden zu. Dei P ä a .
t,r ,st daher verbunden, den <Äefälls-B.holden üv»r
alle Mauth Angelege,'h.!t.^, je nachdem sic es for-
dern, schriftlich oder mül.dllw Rede und Antwort
,u q.ben. Diese Behörden sind bcl.ecl.tlgt, ihn hie-
zu im Falle derW.igerung oder Unterlassung durch
Strafvrten oder auf andere gesetzliche Art zu v>l'
halten. Gegen die Entscheidung der Camcral Be-
zirks'.'erwaltung kann binnen 4 Wochen der Recurs
an die k. k. Finanz ^andes-Dir.ction, u>ld gegen d>>
Olitsche'dlinq der letztern gleichfalls blnnen 4 kochen
an das k. k. Finanz- Ministerium ergriffen w.rdcn.

E i l f i e n s : D.r Pachter ,st velpflicht.t, auf
die Befolgung der mit Veroldnung d 6 k. k. lüften-
lä'iriscke« Gul erniU'nS vom 28. Jun i »837, Zahl
13574, erfolgten Kuittmachung rucksichll'ch d.r
Uebelladung zu wachen, und die Anzeige h crvon an
die näcl ste politische Obrigkeit oder das nächste Zoll-
Vcrzchrungösteu.r- oder loontrcllsamt zu machen, je
nachdem ein od.r das andere Amt auf dem Wege,
in d.r.n R-chtuog das Fuhrwerk zieht, der Mauth
station näh.r liegt. — Wird die Anzeigt richtig be-
funden, so yebührt lhm das Drittel des eingebrach.
ten 3 t r a t > t r a ^ s . Der Pächter hat ferner auch
darüber zu wachen, daß die Encular-Verordnung
des k. k. kustenländischln GubcrniumS vom 13. Juni
l«4<>, Z. l3<»3li, bttrcffend die Festsetzung d,r
Breite und des Gewichtes der Ladung der Lastwagen,
die Bespannung derselben, die Br.ice der Reise der
Räd.r und das EinleglN der Rcl^kett.n b.folgt
werdr, ^nd j,de Außerachtlassung di.ser Verordnung
ist vc»l» d.m Pächter gleichfalls en tw i r r der nach.
sten polidschrn Obrigkeit oder dem nächsten Oe«
fällsamte anzuzeigen.

Z w ö l f t e n s : Dem Pachter steht daö Recht,
die Parteien zur Vorzeigung der Maulh - ^ol l . te
von der zurückgelegten letzten Stat ion zu verhal-
ten, nicht zu.

D r e i z e h n t e s : Der Pächter verbindet sich
zur Leistung oner Laution, welche, wenn der Päch-
t^r d.n Pacltschilling monatlich iu Vorhinein zu
zahlen übernimmt, im sechst.n Theile d,s eil jähr!-
gen B.tlagcs desselben zu bestehen hat ; wenn d.r
Pa.1 t.r es aber vorsieht, denselben crst nach Ablauf
tines jeden Monats zu berichtigen, m dcm vierten
Theile des jährlichen PachtschlllingH zu erlegen
tömmt, und die spätestens acht Tage vor dem An-
tritte der Pachtung bei der betreffenden Bezirks-
Verwaltung g.leistet werden muß .— Diese Cau-
tion kann in Barem oder mittelst Hypothekar-
SicherstelllMg od.r in k. k. Staatspapieren bestchen,
welche nach den bestehende« Vorschriften berechnet
und angenommen werden. — Die Einverleibung
derHypothlkar.Sicherstellung in den Grundbüchern
odcr Landtafeln gescl icht cuf Kosten des Pächters.

Zur Erleichterung jener Versteigerungslustigen,
welche bere'ts Päcl'te: ei »er Aerarialmauth sind.
wu-d gestaltet, daß in Betrcff derjenigen Personen,
Welche in dem G.biete der , e lben leitenden Bc^
zirksbehördc, j . , ̂ , . , „ ^ , ^ ^ die Mauthverst.ige-
lung, an welch.r si,The» n.dmcn w^l l .n, staltfind.t,
eine Mauth oder n.chrer. Mäulhe bcl citS gepachtet
und lhre dleßsälligc (Z.,ution turch Erlag daien
Geldes oder 'n 2taatspap>..,„ g.l.ll let haben, statt
einer nelnn voriaufl^en (z^.tion, lediglich eine Or-
klarung qenüqel.d iss, daß si<. ,hre für d,e gegcmvär
t,gc Pacttlmq b.N.Ute i^^ution uorlausia für ihre
künftige Verpachtung ausdchnen. Eg muß jedock
ln diesem FaUe der detr.ff,n5e Pachter und bezie

hungsweise Pachtlustige durch eine an dem Tage
der Pachtvelstelgerung ausgefertigt, Bestät'gung
e.r compcl^nlen Bezirksoelwaltul'g nachweisel,, daß
er mit keinem Pacht^inörückstande von der von ihm
mr.,ts gepachteten Mauth aushaste, und daß auf di.
von ihm als Caution dieser Mauthstat'on g widme-
ten ämtlich ausbewahrten Geldbeträge und offeot
l'chen Obligationen von keiner andrrn P.rson e n
Verbot oder Pfandrecht erwirkt sei, und ü>erdieß,
muii derselbe sogleich die von dem Clgenthümer der
Kaution ausgestellte Urkunde über dle W,dmu.,g des
baren Geldes oder der öff.lttl'ch.n Obligation.»,
m't welae.» die Caution für seine gegenwärtig.
Mauchpachtung geleist^ wurde, für d-e Pachtung
der M a u t h , welche er eingehen w-U. und welche
u.stimmt zu bezeichnen ist, der Versteigerungs
(äomnnzsion überreichen, und dieser Commission auch
die ihm ausgefolgten, für die g.genwärtigePachtung
vincu lllten offei.tliaien Obligationen sammt dem be-
züglichei« ^llagichcine oder die Ou'ttung ü'.er die
h'esür erlegte da>e (Zaution und die Empfaügsbesta^
tlgung der Staalgschul^„-Tllgung6fondb-Haupt.
casse, w.nn die bar. Caution bei dem Tilgungbfcmd
fruchtbringend angelsgt wurde, übergeben.

V i e r z e h n t e n s : Der Pachtet hat selbst für
seine Unterkunft zu sorgen, dolt aber, wo Aerarial-
Gebäude vorhanden sind, in wachen derselbe unter-
bracht weiden kann, w i l d , wenn kein Hinderniß
obwaltet, wegen seiner Untetbrmgut'g in densel-
ben mit ihm eine besondere Ve'haiwlung gspfto
gen werden.

^ F ü n f z e h n t c n s : Den Pacht schilling hat der
Pächter aus seine Gefahr und Kosten an die ihm
bestimmte (Zasse abzuführen, und zwar in monat
lich.'n gleichen Raten, welche bis spätestens am
l t t . cim'S jeden M o n a t h zu bezahlen sind.

S e c h z e h n t e n 5 : Wenn einem Pachter die
Benützung des ganzen gepachteten Objectes oder
bei Concretalpachtungen die Benützung auch nur
eines einzelnen, zu den (Zoncretal-Pachtobjecten
gehörigen, jedoch selbststandigen Mauthobjecteö
durch ein ^lemctar- oder durch ein andcres, von
ihm unabhängiges zufälliges Ereigniß nach von >
ihm rechtsbeständig zu lieferndem Beweise durch
cincn Zeitlaum von wenigstens vierzehn Tagen un-
unterbrochen gänzlich entzogen w i r d , so ist der-
selbe berechtigt, eine angemessene Velgütung des
erlittenen schadens anzusprechen, weiche Vergü
tung aber die für die Zeit der entgangen,,, Bcnüz'
zung deü ihm entzogenen Maulhobjectes entfallende
PachtschiUinqs , Quote nicht üocrsteigen darf. —
Al6 seloststä'udigeo Maulhobj.ct wird übrigens bei
lZoncretalpachtuligen jede Maurhstatlon angesehen
und behandelt, welche in der VersteigerungK.

^Kundmachung alS eine selbstständigc s ta t ion und
mit einem selbstständigen Ausrufspieise aufgeführt
wird. — Behufs der Auömiltlung der auf das ent.
zogene selbstständigc Mauchobject von dem Concre«
talpachlschillinge entfallenden Pachtschillings Quote
wird gleich bei Ausfertigung des Verttagcö der
für das gepachtete Concretal-Objcct gebotene Pacht,
schilling nach dem Verhältnisse der cinzclnen Aus'
russprcise zu dem ^esammlauöruftprcise vertheilt.

Hinsichtlich der Uebel fuhren wlrd ausdrücklich
festgesetzt, daß daö Zufrieren der Flüsse nicht als
ein den Entschädigungsanspruch des Pachters be-
gründendes Elementar'Elcigniß angesehen wi ld ,
und daß daher auch dcr Pächter aus Anlaß dieses
Ereignisses keine Entschädigung anzusprechen be
rufen ist. — Alle von dem Willen des Pächters
abhängenden, daher durch sein Verschulden her-
volgelusenen, die Benützung des Pachtobjectes be-
hebenden oder beschlänkenden Umstände, so wie
alle Zufälle und Crcigl.isse, die bloß auf eine Ver-
minderung des Pachlobjectes in größerem oder ge<
ringcrem Maße einwirken, durch welche aber die
Benützung eines selbstständigen Mauthob-ectes nicht
gänzlich unmöglich gemacht wird, lnffen gleichfalls
den Pächter, dc> folglich den herbeigeführten AbfaU
am Ertrage des gcpachtctcn Objectes ohne einen
An>pruch auf Entschädigung zu tragen hat.

Dle Entichadigungsgesuche wegen entga,ige„tt
Benützung der Pachiobjecce müssen binnen der
percmptorlfchrn Frist von drei Monaten, vom Tage
der Behebung dcs Hindern.sseg an, bei der Be«
z.rkSbehörde, ,n deren Bez.lke dlc Mauthstation ae
l.'gen ist, überreicht werden, widrigenfalls auf solche
Gesuche keine Rücksicht genommen werden würde

I i e o e n z e h n t e n S : Für den FaU, wenn
der Pachter die vertragsmäßigen B.dingungen
nicht genau erfüllen sollte, steht eö den m>t der
Lorge für die Erfüllung deö Vertrages beaus-
tragten Behörden frei, alle jene Maßregeln zu
ergreifen, die zur unaufgehaltcnen Erfüllung des
Vertrages fühlen, wogegen aber auch dem Pach
ter der Rechtsweg für alle Ansprüche, die er aus

z dem Vertrage machen zu können glaubt, offcn
stehen soll. Hiernach wird jedesmal, und ins-
besondere in dem Falle, wenn der Pächter die
bedungene liaution nicht zur gehörigen Zeit leistet,
oder den Pachlschilling in der gehörigen Zeit nicht,
oder nicht vollständig abführt, es der OefällS-
Behölde zustehen, sogleich in administrativem
Wege, ohne seine Vernehmung Sequester auf die
gepachtete S ta t i on , welche die Stat ion auf seine
Rechnung und Gefahr zu verwalten haben, ein-
zusetzen, oder das gepachtete Object auf seme Ge-
fahr und Kosten neuerdings feilzubieten, und die
eine oder die andere Maßregel, ödet beide zugleich
zu ergreifen, oder endlich auch den Pächter zu-
gleich ln anderen Wegen zur Erfüllung des Ver«
nages zu verhalten. — I n jedem dieser Fälle
bleibt der Pachter in der Haftung für jenen Betlag,
ocr an dem bedungenen Pachtschillinge r-icht cinge»
bracht werden würde, und der lHefärls-Behöide stcht
eS zu, den abgehenden nebst dem schuldig gebliebenen
Betrage aus seiner Caution, nöthigenfallü auch
von seinem übrigen Vermögen einzubringen.

Wenn bei der in einem solchen Falle vorge-
nommenen Wiederversteigerung ein höherer Pacht;
fchllling erlangt werden sollte, oder wenn bei der
auf lHcfahr und Kostcli deö Pachters vorgenom-
menen Sequestration des MaulhgefälleS ein den
Pachtschilling übersteigendes reines Mautherträgniß
sich ergäbe, so soll das Gefälls-Aerar berechtigt
sein, dicse Vortheile für sich zu behalten.

Ueberdieß hat der Pächter in dcm Falle, wenn
er eine Pachtzinsrate zur festgesetzten Zeit nicht
abführt, von der rückständigen Pachtzinöratc bis
zu deren Zahlung Verzugszinsen zu vier von Hun«
dert zu entrichten, und es fangen diese Verzugs-
zinsen von dem Tage zu laufen a n , welcher auf
den im Pachlcontracte zur Zahlung dcr lückstan«
oigen PachtzinSrale bestimmten Tag folgt.

A c h t z e h n t e n « : Dem Pachter, wie der Ge--
fallen. Aeiwaltung stchs, sofern wahrend des Lau-
fes der Pachtzcit eine Aenderung in den Bestim-
mungen des Gesetzes, die auf den Ertrag cincn
Einfluß ausübt, stattfinden sollte, eine vorläu«
sige dreimonatliche Auftündung vor dcm Ablaufe
des Verwaltungöjahreö frei.

N e u n z e h n t e n s : Das unterfertigte Licita-
lonö-Protocoll vertritt die Stelle der förmlichen

Contracts« Urkunde, und verbindet den Bestbieter
»ogleich vom Zeitpuncte dcr Unterfertigung, wäh.
rend fur die Staals-Verwaltung die' volle G i l -
tigkcit dcs Vertrages 'von der Annahme des ?ln-
boteö von Seite der zur Bestätigung solcher Pacht-
verträge berecht'gten Behörden abhängt, und oc^
her erst mit der an den Bestieter erfolgten Be«
kanntgcbung dcr höheren Ratification eintritt.

Kann das ilicitations Protocol! wegen Abwe-
senheit dcs mittelst eines schriftlichen Offertcs als
Bestbieter verbliebenen Licitanten von demselben
nicht gefertigt werden, und erfolgt zu demselben
die obrrwähnte vorbehalten? Ratif ication, so wird
auf der vkundlage deö Offertes und der Pacht-
bedingungcn ein förmlicher,.Contract in zwei gleich-
lautenden Parien errichtet werden. SoUte der
Offerent sich weigern, den förmlichen (5ontra>t
zu untelsertigfn, so haben die mit §. 17 festge-
lehtcn Rechte detz Oefälls-Aerars einzutreten.

Die Entscheidung, ob dcr mündliche odcr schl ift-
liche Anbot von der competenten Behörde rat ' f i '
cut welde, wird längstens biS zum AnfangStage
der Pachtzcit stattfinden, und dem Pächter be
kannt gegeben welden, bis wohin der Bestbieter
von seinem Offerte nicht zurücktreten kann

Das Rechtsmittel wegen Velletzung übel d<e
Hälfte kann nlchl geltend gemacht werden.

Z w a n z i g s t e n s : Der Pächter ist re i f l ich
tet, die für ein PachlconrraclS ^ " n ^ m e"r
fallende 2tämpelgebühr sogleich be. de. ^ ' " " ' ' ^
gebung der erfolgten Besiäl'gu''g z« " ' l "chl<".

Triest am 6. August lS53.
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Zur 3. 8407. ,853. ^

u e b e r f i ch t 1
der Weg-, Brücken- und Ueberfuhrs-Mauth-Stationen im osterr. illyrischen Küstenlande, welche für das

Verw.-Jahr l i W , und beziehungsweise 1855 und 1856 zur Pachtverstcigerunq gebracht werden.

!
Came^ B e n e n n u n g K a t e g o r i e Ausrufs' Der Pachtversteigerung

Tari fs- ^ ^ i s f ü r
ral- Ein Jahr A n m e r k u n g

«H - « Classe . ^. ,.
Bczlrk der Mauth - Stationen ,n Gulden O r t T a g

! ^ '

^ ^ (^imntiiijti i l i . . . Wegmauth . . I l l » W 7 ^ p . ^ i « t i ia, bei der ^
2^ ^ k. k. Cam. - Bezn-ks- . , . ^
Z A Nov i xn l , . . . . dto. I l l I N N Verwaltung. " " » « ^

, I 'e l l . I i . , dto. «I 285,9
^ I^innll dto. I I «25
^ Oll l 'm, dto. I l l l «5«
^ 1>i^l , i )al terSchranken Linienmautl) . . I l i 2 ^ l '

! ^ nebst der Wehr- Cameral-BezirkS-! ' ^ ? / ^ e n
mauthand^rO,). Verwaltung. nächstfolgenden
l^l l lNiMl-Sttape dto. I > 6 i ^ ^ Tagen.

H / „ c,)Neues Lazarett) dto. l l5N?
8<^<-n,n . . . . Wegmauth . . I l l »?57

^ I'l 'o«tt^(> . . . . dto. I I 75Z:t
^ lt:l«ovi/,/.u . . . . dto. I I 422 l /

(Fl'ir/.Triester S t raße . Linienmauth . . I 34^4 Zu den 7 Linienmaurh-
,, Kärntner Straße dto. l '^ l l lü stationen in Görz wird be-
„ I ta l ien . Straße dto. I ^MW i merkt, daß bei Jeder dersel-
„ Brücke über den ^ ben nebst der Aerarial-Linien-

Isonzo . . . Brückenmautl) . I l :l<ttw mautl)gebühr zugleich auch die
,. Wiener Straße < l in ienmauth . . l 22UH der Stadtgemeinde Görz al^

dto. Brückenmaulh für Zuschlag bewilligte Pflaster-
die Benühung de6 lnauthgebühr in gleichem Be
Wildbachl,'5!iau. l l l<>2 trage wi ld eingehoben wer-,

^, S t raße^ l . l ^ - l< ' l ' linienmauth . . ! 27,<M den. Die jenseitigen Fiscal-
„ >»lzil/.i^ dto. l 2."»<w Preise werden daher bei der.

,, „ ttian, ^ dto. l l t t iw Versteigerung im doppelten^
^o<1^ol-:z . . . . Ucbcrfuhr übrr dcn Betrage angenommen wer-

I s " " z o - - - ^ l l » ^ ^ ^ h^.,^ ^ , h ^ „ h demnach auch
V l u i ü i / / » . . . . dto. I l l j ,̂̂  Pachtanbote darnach z^,
llllis1<-l,ijl'l«i«/'l . . . Wegmauth . . l l l . ^ , 7 lallen. >

Brückenmautl) . l
^.-l 'Nlt Weqmauth < . ^ j .^,7^, l

Brückenmautl) . I j

^ ^ : l " l ' l u l l , . . . . Wegmalith . . l / ! , « September
Brückenmauch . « l l , " ^ ^ ^ . , bei der k. k. / ^ / ^ ^ ^ ^

^ zi<...l»l..<...« . . . Weqmauth . . I , .___. ) Cameral-Vezirks^ ' ^ ^
. V > Brückenmautl, . I > " " " s Verwaltung. «aMlolgenden

l)u'lt»c, Wegmauth . . I l 269?
55 <«l'lll!i»CÄ . . . . dto. I I l 2 ! w !

Vil?«.8<> Ueberfuhr über den
Torre . . . ^ X

V«'l'«l» Brückenmautl) übcr /
den I u d r i . . I I > »tt:l2

Brückenmautli über i
dcn Torre , . I l l ^

V,8l)t» Wegmauth . . l l ,<^<»
IVn^l^cls» . . . . dto. l l i , M ^
ltli»///.2nn . . . . Brückenmautli . I l 5,30
I ' !« ,» Wegmauth . . I l 77»i>
Clmi l l l ' dto. I 7 . .

Brückenmauth . l l ^ ' '
W o l l e n ! , . - - Wegmauch . . l l , 4 7
«....s.t' it . . . . dto. I l 3 , 8
N i l « c l l dto. I I I ^ .

Brückenmauth . I l l ' " ' '
W u ^ l p r e t . . . . Wegmauth . . I I 90

Z. l l Z7 . (3^ Nr. l ,27.

E d i c t .

Am, dem k. k. Ntzirksgtlichte S t Mart i»
wild hi^nlt kllnd gem.»chl:

MlNl l)abc über Ansuchr,» d<s Justs Scvlr von
Rl'se„l)ü'chtl, im Gcricht3l)ezilt< T.rffe», u„d i „ (^.
l^digilnq des (3lnv,lnelimu„gsprutoculles <!<> l„i».!z
27. I l l l i l. I . , Z 2880, in di< eretlltive Keildie.
llüig'der .,n Frl'liz Podersch^i vergewührtc,,. zu
ilaschenbcsg liege>,den, >m Grundduche dcr Hclr.

schast Thlnn bei Gallenstcil, zub Urd. Nr. ,iä.
Orl,!,dbl,chöfolio 4I<>. gerichtlich ohne Abzug d,r
Gru!id»!,tlastungsl'l,lschädigung auf l>26 fl. ^0 kl.
geschätzten '/4 Hu!)l s.,,nmt An. und Zllgchöl. we.
gen aus dem qriichlliclien Vesglo'che ddo. 3. ausgef.
^. Juni »852, Z. »997. sch!lldic;en i>3 fi.. d<r
Klagskosten pr. 2 fl. 50 kr., und der Oltculions'
expensen gcwilliget, und z,i deren 3<c>rnal)me die Feil.
l'ietlmgöt.'igsatzllngen aus den »2. September l85:j,
auf den 10. October ,853 l,nd ans den 14. No?
vember 1853. jcdcßm^l Vormittag um !1 Uhr >n
loco der Realität mit dem Beisätze angeordnet, daß

die fragliche Realität be, der dll lt l l , Feilbittungstag'
laasalnn'g auch " " ^ " ^ " ' Echätzungöwerlhe hü't«
anaearbtn welvcn wird.

Das S^a^llilsispsütocoll. der Grundbuchs^
tract »nd die ^icitatiunSbedingnisse, nach denen l«'
d,r Licitant das >0"^UadillM mit l l 3 ft. zu "le-
qen hat, können hitrgerichts zu den gewöhnliche»
Amt6lllmden ciilgeselien wttden.

H. k. iUezirfsgtricht S l . Mart in am 30. 3"! '
«853.

Der t. k. Bezirksrichter:
3 h u l ) , r.
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K u n d m a ck «l n ft
über die Verpach tung des Bezuges der
allgemeinen Vcrzehnmgsstcl ier un>) ^ er Ge-
mcinoezllschlage ln der k. k. P r o v m z i a l -
Haupts tadt ^aidack, dann der Linien-, W c g -
uno B r ü c k e n - M ä u t y e und der Wasser-
mau th in i!ail>ack - dann ü^er dic Vcr^
packtung dos Bezuges der allgemeinen
Verzehruugssteucr von W e i n und Flclsch
im S t e u e r - und G e r i c h t s - B e z i r k e Umge

buna ^aibach.
Von dcr k, k. Cameral. Bezirks-Verwaltung

Laibaä) wi ld bekannt gemacht, daß in Folge An-
ordnung der k. k. steilisch-illynschen Finanz Landes
Direction zu Gratz vom 5 August d. I . , Z. 14493 :

1. Der Bezug der allgemeinen Vcrzehlungs-
stcuer und der Gemeindezuschlagc in der k. k. Pro-
vinzial-Hauptstadt Laibach, mit Ausnahme der
landcöfürstlichen Steuer;

:,) von der Bier-Erzeugung in Laibach;
l>) von der Erzeugung o.'s Bramitiveim'ö und

anderer gebtanntcr geistiger Flüssigkeiten in

Laibach, und

c') von den unter l>) bemerkten steuerpflichtigen'
Artikeln in der Einfuhr „ach Laibach, — und

2. Die Viuien.-, Weg- und Blückenmauthe und'
die Wassermauti) <n La bach — und zwar der ^er«!
zehlungssteuer-Bezug <!nl̂  l nnd die Mauthe l̂>!>
2. vereint, dann abgesondert,

3. Der Bezug der allgemeinen Ver;chlungü>
st.ue^r von N » i n , Most »uo Fleisch im ganz.'n'
Steuel - und ^eiichtsb^iike Umgebimg ö>)idach,
a,.f die Dauer kcs Perwaltungüjahles l^5>i, d i.^
vom l . November !«.">.'! bis letzten Oclob.r lk"5>t

oder auf die Dauer del dm Ve> lvaltungojahle
1854, l t t ^» und ldl5»<l, d . i . vom l . November
1853 bis letzten October !85<l, mit oder ohne V m -
behalt der stillschweigenden Erneuerung, im W-ge
der öffentlichen mü>,blichen Ve> steige ung und durch
Annahme schliftlichcl Offerte weiden in Pacht ^
gegeben werdeu.

Die Velsteigetungcn beider Objecle ( l und 2
zusammen uno 3 für sich) wi ld an, t i . September
1853 Fnil) um Nl Uhr im Commissions-Zimm,r
del t. k. (Zameral-Peak's Vel-vallung zu Laibach^
Nr. 297 am Schulplahe, unt^r nachstehende, - ' ^ ^
stimmul'gen ab^thalten, und cs werden im Falle
eines günl'ligen Elfolges mit demjenigen die V e l ' ,
träge adgl>schloss"» welden, d.ss.'n 'Anbot sich als
der vo»tl)cill)aftcste daisteilen wild. ^

l . Die schiiftlichl'n, mit^inein 15 kr. Stamp,l
versehenen Offerte müssr» länqstlns bis 5. Sep-
tember d. I . 12 Uhl Mittags, v.'.slVg.-lt und mit^
der Bezeichnung des Pachc<.̂ j.-cte6, fur, wllcheü sic
lauten, von Auß.n oerfthen, in, Bureau dec, k. k, Ca
meral-Bezil ks Vol stehe»ö zu Laibach übergeben wer>
den ; sie müssen d.n angebotenen Betrag in Zahlen
und Buchstaben deutlich ausdi licken, und sind von den
?ll,l)»tstellei» uut Vor ' >:nd Zunam.n, daun l^ha-
raktei und Wohnort des Offerenten zu unterzeich-
nen. Paltei lü, welcde dls Schreibens unkundig
sind, haben das Offelt n>it ihrem Handzeichen
zu unt»rfcrtigen und dasselbe nebstceni vom Na-
mensfei tiger und noch einem Zeugen unterschreiben
zu lassen, deren Charakter und Wohnolt eben
falls anzugeben lst.

Offelle, louche nach diesem oben bemelkceu
Echlußtelmine oder nicht borschliflmäßig verfaßt
einlangen, sowie Offerte, welche wo andelö. als
an dem obbezeichuecen Oltc überreicht welben,
bleiben al.ßer Bnücksichtigung.

2. Zur Pachtung wild Ied.rmann zugelassen,
welcher nach den Landesgesetzen hievon nicht aus
geschlossen ist. Für j.den Fall sind alle Jene, so
wohl von del U.bernahme, als von dcr Forls.tzung
einer solchen Pachtung ausgeschlossen, welche wegen
eines Verbrechens mit einer L l lafe belegt, odel
welche in line crimmalgelichtliche Untersuchung
Verfallen st„d^ die bloß aus Abgang lechllicher
Beweise aufgehoben wurde.

Ulbligens sind auch diejenigen Individuen
welchr zufolge des Strafgesetzes über Gefallsüber-
lretungen, wegen 3chl(ichhandels oder einer schwe
ren Gefälloübellretung in Untersuchung gezogen
l̂ nd abgestraft, oder wegen solcher Vergehen in Un
tel suchung gezogen und wegen Abgang rechtlicher Be-
weise losgesprochen wurden,durch«,aufden Zeitpunct

(Z . Amtsblat Nr. l90 vom 23, Aug. l853.)

der Uebertretung, oder wenn derselbe nicht bekannt
ist, der Entdeckung del selben' folgende Jahre von der
Versteigerung als Pachtungswerber ausgeschlossen.

3. Wer im Namen eines Andern einen An-
bot macht, muß sich mit der gehörig legalisirten
Vollmacht seines Machlgcbers bei dcr Commission
vor oer Licitation ausweisen und diese ihr übergeben.

^. Um sich zu velsich.rn, daß nur verläßliche
Untelnchmer in die Loncurrenz treten, muß jeder
Velstclgerungülustige den zehnten Thell des für
(5m Jahr cnlfaU^d.'n Auslufplcises für den
'^'zug d<r Velz<hrung6stcuer uno der Genninoezu-
Ichlage »n dcr Stadt Laibach dann den sechsten Theil
des AuSlufpleisco. bezüglich del Linien-, Weg-und'
Bruäenmauthe, dann der Wassermauth in Laibach,
endlich den zehnten Theil des Ausrufpreiscö für
den Bezug der Vclzehrungösieuer im Steuer- und
Gerichtsbezirke Umgebung Lalbach, bevor er zur
Velsteigcrung zugelassen w i r d , der l5ommission
als Vadium eilegen, oder sich bei derselben aus-
weisen , daß er diesen Benag bei einer der k. k.
>lei,isch iUyiischen Fiuanz Land.sDlleclion unter-
stehenden Gefällscassa depositirt hc>t, Diesel Erlag
muß im Baren od^r in k. k. Staatspapieren nach
dem lehlbekaimten Börse-Course geschehen. Fül

'die Li'Uen-, Weg- und Brückenmäuthe und die
Wassermauth i „ Laibach kann da5 Badium auch
millelst Hypothekar. 3lchcrstelwng, unter Bei-
blü.gung des (Ärundbuchö- oder Wandtafel Enmc.
t^ö u»d 3chäl^.ng5actt5, gleistet werdc»; die
bezugliche Urkunde muß j,5och mit der Bestall-
g""g 'h'.el Annehmbatt.,! von Seite der k, k. Fl
l.anz'Proculatu>s.?lblhcilul.g in Laidach, oder der
r r.^Füiauz^Pi^curatin- in Vrah versehen sein.

'>. <!luf ^.l.ich^ A l t u»d Weise si"d auch die
chl.sll.chen Offers z„ h,^,^,„ Auf Dffette, ohne
'"ge,chloss.ne volschriftsmaßige Vadien oder Or^
lagc'icheilic des bei einer Aefallscasse deponirten Va-
diumbetlageü, wird keine Rücksicht genommen.

<i. Nach beendeter Versteigerung wird der vom
Me,stbietel erlegte Vadiumsbetrag zurückbehalten,
den übligen Offerenten »verdcn ihre Vadien zurück
glstallt welden, in so ferne, es die Commission nach
den obwaltenden Umstanden nicht angemessen sin-
den sollte, auch .och das Vadium des eim'n oder
des and.in Anb,eM-5 b,Ü zur höhe., Entscheidung
zuruckzubehalte». < / ."

7 Die schriftlichln Off^te dürf.'» kcilie Clau-
1»l, w.-lche mit deu LlcitalioliSbedinglii^'l, „icht
im Einklang!,' stcht, enthalten, sondern müssen
vielmehr mit del Velsich.rl.ng versehen sein, 5aß
dl>r Offl-lcnt die m d.r Aükündigutlg u»d in den
Licitaciolwbedingiliss^n rnihUccniN und bei der
mü»dl,ch<,'ll L,cilatio.l oolgl'l^si'ül'li, i l, das Lxita-
liol.ü Protoc^'ll aufgc.wmmein.l Bestimmungen be-
folg, n «vel0e.

«. Die Offerte welden nach Beendigung oer
mündlichen V e r s t e l l u n g , nachdem alle anwesen-
den Licitanlen elklärt haben, keinen weiten, ) l ,^
bot machei^zu wollen, in Gegenwart der Pachtlu-
stlgen elöffmt und mit den mündlich gemachten
Anboten velgllchen werden.

!>. Als Bestbieter wi ld dann, ohne eine
weitele Versteigerung zuzulassen, deljenige ange-
s.hen, der entweder bei der mündlichen Versteif
gelung oder nach dem ordnungsmäßigen sch'.iftli.-
chen Offelte den höchsten Anbot gemacht hat;
delselbe wi ld dann als Ersteher angesehen, sofern
sein Best bot den A usl ufäp>eis erreicht, übersteigt,
oder an und für sich zur Annahme und zum Ab-
schlüsse des Pachtvelträges von den höhern Fi-
nanzbehörden geeignet erkannt wi rd, deren Acmch,
migung sich ausdrücklich hiemit vorbehalten wird.

Der Offerent bleibt für den gemachten Anbot
m,l Verzichll^istung auf jde Einwendung nach
^ tt«2 des allgemeinen bürgclliche» Gesetzbuches '
l'ls zu der ihm bik^nnt gegebenen höhel» Ent '
sch îdung verbindlich.

l y . Sollten zwei oder mehrere ^christliche
Offerte einen gleichen und zwar gegen den Aus-
schlag der mündlichen Licilation den am Vortheil-
haslesten slch daistellend^n Anbot enthalten, so
wud die Wahl zwischen den zwei oder mehreren^
jchrlftl,chen Anboten der höhcln Finanzbehörde^
V0lbehalten. Wenn sich der Fall ereignen sollte
daß e>n Anbot in den schriftlichen Offerten mil
einem gleichen Anbote bei dcr mündlichen Licita-
twn zusammentrifft, so wird dem Licilanten dei

«
>dcr mündlichen Versteiaerung der Vorzug vor ^
^ dem Offerenten im schriftlichen Wege eingeräumt
' werden.

N . Die schriftlichen Offerte sind von dem
Zeitpuncte der Vinreichung für die Off"'enten.
deren Vadien zulückbehalten werden, für die Ge-
fällsbehörde aber erst vom Tage, an welchem
die Annahme desselben dem Anbietenden bekannt
gemacht worden ist, verbindlich.

»2. Wülde die Zustellung der Ellcdig'Mg
wegen 'Abwesenheit des Elstehers und wegen
'Abgang eines Bevollmächtigten nicht geschehen
können, oder sonst die lAesa'llsbehörde die person-
liche Zustellung nicht angemessen finden, so soll
die Ucberrcichung der Erledigung bei dem hier-
ortigcn Stadtmagistrate zl«r weiteren Velständi-
gung der Partei die Wnklmg dcr persönlichen
Zustellung vertreten.

l : l . Für den Fa l l , als mehrere Individuen
eine Pachtung in Gesellschaft et stehen sollten, sind
di.selben gehalten, nebst der Erklärung ihrer soli-
dalischen Haftung ein einzelnes Individuum dahin
zn bevollinächtigen, daß es berechtigt sein soll,
sie in allen auf die Pachtung Bezug nehmenden,
wie immer genannten Begehungen gegen die Be-
hoiden zu vertreten, sonach amtliche Zustellungen
m ihrenl Namen anzunehmen, rechtsgültig uuf-
zukünden und die aUfällige Aufkündigung anzu-
nehmen ulld überhaupt Alles rechtsbindcnd sü'r
Alle zu thun und z« lassen, was in Folge des
Pachtverhältnisses gegen die Gefallsbehö'rden von
seiner Seite gethan oder gelassen, oder von Seite
del Beholden von ihm verlangt oder ihm unter-
sagt werden sollte. Wenn mehrere Personen ge-
meinschaftlich ein schiiflliches Offert aufstellen,
so haben sie in dem Offerte beizusetzen, daß sie sich
als Mitschuloner zur ungetheilten Hand, nämlich
Einer für Alle und )llle für Einen, dem G e M ä -
Aerar zur Erfüllung der Pachtbedingungeil. ver-
binden. Zugleich müssen sie in dem Offerte jenen
Mitofferenten namhaft machen, cm welchen auch
allein die Uebel gäbe dcü Pachtodjecteö geschehen
kann.

14. I " Folge hoher Finanz . Ministerial-
Veroronung vom 5». Ju l i IX,<», Z. ^ « i l , wird
mit Beziehung auf die FH. 5,, «3, I.'», 46
und l l5, oer Iu l iudict ionS-Nolm l)iem<l aus-
drücklich b<'st!!nnll, daß die aus der Versteigerung
l)d»>r aus den hierauf abgeschlossenen Pachlvcr-
tlägen etwa entstehenden Rechtsstrciligkeiten, das
Aerar möge als Beklagter oder als Kläger ein-
trcten, so wie auch alle hierauf Bezug habenden
^lcherstell'mgs- und Executionsschritte bei demje>
niaen im Sitze des k. k. Fiscalamtes befindlichen
Gerichte, dem der Fiscus als Beklagter unter-
steht, durchzuführen sind.

Weitere Bedingungen sind:
^ . Hinsichtlich des Bezuges der Vcrzehrun^s-

Ateuer und der Wemeindezuschla'ge in Laibach,
dann bezüglich des Verzehrungösteuerbezuges von
Nein, Most und Fleisch im Steuer- und Geiichts-
bezirke Umgebung Laibach.

1. Für den Bezug der Verzehrungssteuer und
der Gemeinde - Zuschläge in der Provincial - Haupt-
stadt Laibach wird der Betrag jährlicher 1 W 0 N 0 f l .
sage: Einhundert Neuntausend Gulden <Z, M .
wovon 4 8 . W 0 ft. auf dcn Gemeindezuschlag ent-
fallen, als Ausrufspreiö festgesetzt.

2. Für den Bezug der Verzehrungsteuer im
Steuer, und Gerichtsbezirke Umgebung Laibach
wird der Betrag jähll.cher 2!>.«W f l . , sage: Neun
und Zwanzigtausend Sechshundert Gulden C. M . ,
als Ausrufspreis festgesetzt.

s 3. Dem Pächter wird von der Staatsvei wal-
tung das Necht eingeräumt und die Verpflich.
tung aufcllegt, während der Pachtdaucr im Be»
reiche der Plooinzial-Hauptstadt l'aibach von
den gepachteten Objecten dle allgemeine Ver«
zchrungösteuer nebst allen zur Bedeckung der Ge-
mcindcbedürfnisse dieser Stadt bewilligten Zu-
schlagen nach dem nut dem illyrischen Gubernial»
(äirculare llcio. 27. October l 83^ l , Z. 2'».6!»2,
dekailnt gegebenen Talife und mit genauer Beob-
achtung der mit den illylischen Gubel nial - (hu-
renden vom 22. März und 27. ^ p t " ' ^ ' ' ' " " '
Z 7238 und 22.277 kundgemachten ^ « " U " -
gen desselben einzugeben. Aon d.cser Ve.pach-

2
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tung wird jedoch, wie vorerwähnt, ausgenommen:
der Bezug der landeöfürstlichen Verzchrungösteuer,
u) von der Bier «Erzeugung in Laibach;
1>) von der Erzeugung deö Branntweins und an-

derer gebrannter geistiger Flüssigkeiten in Lai-
bach, und

e) von den unter d) bemerkten geistigen Flüssig
keilen bei der Einfuhr nach Laibach.

4. I n Gemä'ßheit des Vcrzehrungssteuer-Ge-
setzes sind Durchzugsladungen von dem Erläge
der Verzehrungssteuer f re i , wenn sie von einem
Bestellten des Linienamtcö bis zum Austritte be-
gleitet werden, und ebenso werden Transito-Laduln
gen ohne Entrichtung der Verzehrungssteuer zugc
lassen, wenn sie unter der Sperre der Gefällsoer^
waltung und rücksichtlich des Pächters bleiben.

5. Wi rd in Folge Anordnung der hohcn k. k.
allgemeinen Hofkammer vom l l ) . August l ^ 3 5 ,
Z 3 t t308. in Betreff der E l Hebung der Verzeh-
rungssteuer von Brotfrüchten festgesetzt, daß die
Gebühren, wie e6 die mit dem illynschen Gubel»
nial-Eirculareoom l!>. November ldilt l , Z. 25>5,4<l,
kundgemachte gesetzliche Bestimmung enthalt, bei
den Mühlen abzufordern seien weiden,

<». Wird der Pächter vcl pflichtet, die im obi/
gen Tarife vom 27. October lU3K, Z 25^92, vor>
gezeichnete Iuschlagsgebühr für das in der Stadt
^aibach elzeugte und auf das ^and ausglfühlte
Bier den Parteien zu vergüten.

7. Vor dem Antritte der Pachtung und zwar
längstens binnel, acht Tagen, vom Tage der dem
Pachter amtlich eröffneten 'Annahme seines Anbo
tes gerechnet, hat der Pachter den vierten Thell
des ccntrahirten Pachtschillings als Kaution in
Barem oder in k k. Staalsobligatio,len, nach dem
zur Zeit des Erlaa.es bestehenden bölsenmaßiqen
liolllöwelthe zu erlegen, oder auf Realitäten Gesetz
lich siche» zu stellen, folglich die auf die verpfände-
ten Realitäten intabulirte Sicherheitsurkunde mit
Nachweisung der geleisteten gesetzlichen sichelheil
einzulegen, daher, wenn die Caution im '^aren ge
leistet wird, oer als Vadlum bereits erlegte Betrag
eingerechnet, oder im Falle del Aelsicheruug del
ganzen (Haution mittelst emev Ree»ll)ypothek zurück
gestellt werden wird. sol l te dieß »̂ icht elfol^cn,
so steht es der (Zameral ^ Bezirtouerwaltung frei.
das erhaltene Vadium als dem Btaalbschahe oer̂
fallen einzuziehen und auf Gefahr und Kosten des
i§ontrahenten eine neuelliche Velpachtung oder die
talifmäßlge EinHebung einzuleiten, und den hier-
nach auf dem einen od.r dem andern Wege, in
Entgegenhaltung zu dem gemachten Offerte sicher
gebenden Mindelbetrag, wider ihn zur vollen (He
nugchuung desAerarS und zwar ohne Einrechnung
des besonders verfallenen Vadiums geltend zu ma
machen, wogegen ein etwa sich ergebendes günsti'
geteö Resultat der Pachtverstcigerung oder de»
tarifmäßigen Einhebung nur dem Ätfälle zum
Vortheile gereichen soll. M i t dem Beginne der
Pachtungöperiode wird der Pächter in das Pacht
geschaft eingesetzt und cs werden ihm die hierauf Be-
zug nehmenden Umschriften übergeben werden.

8. S o wie der Pächter in alle Rechte und
Verpflichtungen der Finanzbehörde und der Sta^t
gemeinde Laibach, mit Ausnahme der im § 22
deö illyrischen Gubernial'CirculareS vom 2i i Juni
I»2!>, Z. l 3 ? I , angedeuteten zwei Puncte, und
mit Rücksicht auf den im Anhange deö (Znculareö
zu jenem Patente bemerkten Vorbehalt eintritt, so
hat er sich auch genau nach den in jenem Circulate
enthaltenen Vorschriften und Tarife fürs stäche
^and zu benehmen und allen, sowohl seither er»
gangenen, als den während der Dauer des Pacht'
Vertrages in Gefallssachen ergehenden Anordnun-
gen Folge zu leisten.

U. Wcnn der Pächter bei der Einliebung del
Gebühr einen höhern Betrag, als die Tarife aus-
sprechen, oder überhaupt cincnBetrag ungcbühllich
elnhcbt, hat derselbe nicht nur den ungebührlich
emgehobenen Betrag den Parteien zurück zu er-
setzen, sondern auch überdieß den zwanzigfachen Be-
trag dessen, was er widerrechtlich emgehobcn hat
nach Abzug der Untelsuchungökosten oder eines
etwa sonst auszuzahlenden Antheiles an den öocal>
armen fond des Ortes, wo die Uebcrttetung geschah,
abzuführen. Er haftet in diesem Falle, so wie über'
Haupt für das Benehmen der zur Handhabung
seiner Pachtungsrechte bestellten Personen.

I N . Rü'cksichtlich der im P a c h t e n ke vorkom-
menden
wild dem Pachter das Befugniß eingeräumt, von
dem gesetzmäßigen Verfahren abzulassen, in so ferne
das besetz auf dieselben die Arrcststlafe nicht ver-
hängt; wenn jedoch gegen, die Bestimmungen des
Gefällssirafgesetzes ein Ablassungsbetrag eingeho-
ben w i l d , so hat der Pachter die Partei zu ent-
schädigen und übcrdieß das ^wanzigfache des wider-
rechtlich eingehobencn Betrages als Strafe an den
Localarmenfond zu erlegen. I n keinem Falle kann
aber, wenn schon die Untelsuchungsbehördc ein-
schreitet, die Ablassung von dem gesetzmäßigen Ver-
fahr, n von der Zustimmung des Pächters abhän-
gig gemacht welden. Die Verfügung über die ein-
fließenden Strafgelder bleibt nach Abzug der Kosten
deö Verfahrens dem Pachter überlassen.

l l . Dem Pächter ist unbenommen, seine Pach-
tung ganz oder theilweise an Unterpa'chter zu über-
lassen; allein diese werden von den Gefallöbehör-
den bloß als Agenten des Hauplpächters ange-
sehen, welcher dessen ungeachtet für alle Puncte des
Pachtoertrages in der Haftung und dem Gefalle
verantwortlich bleibt.

12. Für den Ausrufspres wird von Seit.'
der Fmanz-V. lw^l tung kelnc wie immer geartet.
Haf tung, also auh N'cht im F,üle einer behaupt
teten Verletzung über die Halste ü^rilomme».
Em während der Dauer der Pachtung elntr>t»n
d^r zufälliger Umstand, w.lcher eine Vermehllmg
odel Vermiudelung del Verzehrung zul Folge yat,
soll an deu Bestimmungen detz Pachtvercra es nicht
die mindest«' Veränderung hervorbringen können.
Nur m dem Falle, wenn der Veiz hrungS^Steuer
Tari f oder ei.le and.re we>entliche Bestimmung
oer Verz.hllln^t' < Steuer-Vorschriften geändert
würde, diese A.nd.rung jcooch »lcht uon >olchcl
Beschaff.llh.it »st, daß daourch wcgeu gänzllcher
Anfhedung des G.gcnstandcü der Pachtung dieser
vertrag »ach dem bürgerlichen Röchle sich von
sell)st auflöset, hat einc Verminderung oder Er
yöi)u!,g d.!.' bedungen.» Pachtzinses lm Veihalc.
lilsse zu dles.r Aenderung llnzllttet.n, Eö steht
jedoch in einem solchen Falle jedem der vertrag
schl>.ßvnden Tyeile srei, den Vertrag binnen 6U
H,a,>eu nach d»r ^f>.'lgt<n Kundmachung der ein
tretend»'!» Acnderung ^ufzutunoc^». Dcr l)>el»^h
aufg'kündete V»rtrag l)l<>l>t n^ch durch zwe» M u .
li.t« liom Tage d.r Aufrundlguxg in Krasl, u»o
es w i rd , wenn die Aend.rung »or Ablauf d c>.s
T.rmlnes ,n Wiltiamke,t treten sollte, o.r von
biesem Zeitpuncte an zu entrichtende n^ue Pacht-
zinS auf die öden angcd.ut.ie Art b.stimmt, Wenn
aber binnen llU Nlch elsolgler Kundmachung ü»er
die eintlelende Aenderung der Vertrag von keiner
Seite aufg» kündet w>rd, so bleiut er lwch durch
die ganze Dauer in Kraft. DiejV Vertrags^Auf-
kündigung »st von Gelte d^s Pächtels, we>,n sie
deachllt w^rdeil soll, bei der (Zameral'B zukv-
V.rwaltung !̂aldclch >n festgeschter Frist elnzu»
bringen.

13. Der Pächt.r >st oerpsiicht.t, den bedun-
genen Pachtschilling in glc.chcn monatlichen Ra-
ten am l tzten T<ige ein^s jeden Monat .s , und
wenn jener Tag an einen Sonn- oder F<i^t.,g
f i . le , am vorausgeh^lloen Werktage au dle k. k.
(Zameral-Bezilks-Eassc ,» Laibach abzuführen.

14. Wenn der Pachcer mit eil»er P>lchtschil-
lingbrate im Rückstände bleibt, so laufen vom
Verfallstage an bis zur Tilgung der rückständ».
gen Pachtrate die 4 V° Verzugszinsen, welche
sich ausdrücklich bedungen werden. Der k. k.
üamcral-Bezirks-Verwaltung Laibach soll übw
gens das Recht zustehen, den Auöstand ohne
weitcrs von dem säumig, n Pächter entweder im
gerichtlichen Executionsw.ge oder auch lm politi-
schen Wege einzubringen, oder aber die w.tterc
EinHebung des Gesalles durch einen im admun-
strat oen Wege zu bestellenden Slqulstcr eiazulei.
t^n oder auf Gefahr und Kosten des säumigen
Pächters das Pachto^ct neuerdings feil zu bie-
ten; falls aber die Pachtverst.igerllng fruchtlos
bliebe, die tarifmäß ge EinHebung der G.bühr
einzuleiten und sich rücksichtlich der Kosten, sowie
der aUfaUigen Differenz an der Caution und im
Nothfälle an dem übrigen Vermögen dcs con-
tractbrüchigen Pachters schadlos zu hatten. E»,
allenfalls sich ergebendes günstigeres Resultat der

l Feildktung oder tarifmäßigen EinHebung soll aber
nur dem Gefalle zum Vortheile gereichen. Die«
selben Rechte sollen dem Gefalle auch dann zu«
stehen, w.nn der Eistcher den Antr i t t der P^ch«
tui'g verweigern oder aber vor oder während der
Pachtung es sich off.nbaren würde, deß dem
Pächter ein in dieser Kundmachung bezeichnetes
Hinderniß zur Übernahme oder Fortsetzung der
Pachtung entgegenstehe. ^

»5. Für den Fa l l , als der Pachter die con« «
lcactmaßigcn Bedingungen nicht genau erfüllen «
sollte, steht es den mit der Sorge für die Erfül« H
lung des Vertrages beauftragten Behörden f r e i , ^ «
alle j.ne Maßregeln zu ergreifen, die zur u n a u f » M
gehaltenen Erfüllung des Vertrages führen, wo» M
geg.n aber auch dem Pächter der Rechtsweg für H
alle Ansprüche, die er aus dem Vertrage machen >
zu können glaubt, offen stehen soll. »

I t t . I n Absicht auf die Vorräthe, welche >
mit dem Sl lnsse d.r Gefal le Verpachtung an >
Wein, Weinmost und Maische im Bereiche des >
Pomeriums der Stadt L>nbach vorhanden sein >
werden, wird bestimmt, d^ß der Päcdter die Ver- >
gülung der entfallenden Gel'ühren und zwar nach >
dem odeu bezeichneten Tarife zu leisten habe. Zu >
diesem Behuf.« werden sow.hl mit dem Antritte »
der mit l , November l^5 i t zu beqinncn haben« >
den Pachtung, als auch a:n Schlüsse ders.lben >
gefällsä'lttliche Revisionen m t Bezi.hnn^ des »
Pächters oder eines oon demselben mit legaler >
Vollmacht oersehenel» Abgeordneten und einer «
obl!gk.!ll!ch'N P.rso,, vorgenom nen und hiel-ei >
sämmtliche im Pomeriu'N der Vccldt i!a>>ach ^or- >
hlnde >en äjorräthe a,< d.n g.oa.^t.n Ge^enstän- H
den mittelst eines ei>enen Pl0toeoll<s erhoben j ^
werde», w0l!>a.H in B'lreff d<r an diesen O ^ ^ n -
ständen oorgesundenen .Verrathe uod bezüglich d.r >
davon abfallende» Gebühren, in so fern zwischen W
oensel'.'en eine Differenz sich zeigen w i rd , die >
Vergütung ders.lde» nach den obl'eieichmten T ^ W
rifei», entlved.r von dem liustretcnden Pachter an W
oas A.r^r, oder von dem Aerar an den Pachlcr W
einzutrete» h^ben luird.

Bezüglich der Volrathe im velpichteten Be. M
ziike Umgebung Laidachs wird dem e i l t r e t e n d e i ^ ^ ^
Pächt.r daö Recht eingeläumt, du' V e r ^ n n g d ^ ' ^ W
l^rlf,nä!)!gen Gelnchr für die v.im ?lnfa<lg< f e ^ ' W D
».s Pa.l tes vorhandenen tarismäßiq verstruelt«« W
Volrätye l>un d,.n» au rr.lenden Pächter in dcr W
Art zu fordein, wie dnscr nach den V^ingungen
s.lnec, Pachtcontract.s hie^u verpflichtet ist. Vo>,
0.u d.m Pachter tarifmäßig versteuerten Vorra-
then an den Att'k.ln des ihm verpachteten V^<
^.hrungssteuer-Bezuges, w lche am Ende d>s
Pachtvertrages bei den st.uerpstlchtigen Parteien
oorhand.n sind, ohne erweislich in das Eigenthum
Der Abnehmer übergegangen zu sein, txese Vor-
rathe mögen in wie immer gearteten Aufblwah- «
llingölocalltälen l̂ er Steuerpflichtiqen oder auch >
in sreinden ^^ l i t a ' t en vorgefunden welden, so >
wie auch von den steuerbaren Volrächen dcs Pach- W
tels selbst, wenn er nämlich ein G.welbe treil's, W
0as zu jenen g'hört , wouon er den Verzehrungs- »
steuer-Bezug gepachtet hat, hc>t derselbe bei sei- »
nem Allstrltte die tarifmäßig enthaltende Steu.r«
gebühr sammt dem allenfalls eingeführt.« Ge«
meindezuschlage, entweder dem Aerar oder de>n
neu eintretenden Pächter, falls das Aerar diesem
die Steuerrückvergütung cediren sollte, zu ver«
guten. Die 'Angabe von Seite der Bteuerpflich»
tigen oder des austrttenden Pachters, daß die in
den den Steuerpflichtigen eigenthümlichen oder
uon ihnen gemietheten Localitäten vorhandenen
steuerpflichtigen Vorräthe bereits das Eigenthum
eines Abnehmers waren, muß von dem austre,
tend.n Pächter bewiesen werden. Diese Acrgu<
tung bezieht si.h auch auf solche Vonäthe ocr
oben erwähnten A r t , von w.lchen erst nachträg«
lich erhoben wird, daß sie beim Ausgang deö
Pachtes bereits de, den steuerpsticht.gen Parteien
vorhanden waren. Von jenen V^rräthen aber,
d,c ein Eigenthum der StcuerpflichtiglN sind,
iv.lche sih mit dem auötretenden Pächter, wcnn
auch crst in der letzten Zeit abgefund.n haben,
sind die abgefundenen Parteien, wenn keine neue
Abfindung von ihnen geschlcssen w i rd , selbst ver°
pstichtet, die tarifmäßigen Gebühren sammt dcm
allfälllgen Gemeindezuschlage an das Acrar oder
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an die an dessen Stelle tretenden Bezugsberech-
tigten zu entrichten. Die Erhebung der er-
wähnten, am (3nde des Pachtvertrags vorhande-
nen Vorrathe an den dem Pachter tarifmäßig ver-
steuerten Artikeln, wen» nämlich cine solche we^en
des Uittrrbleibens eines Uebereinkommens zivlschen
dem auö- und eintretenden Pächter udcr dem ?l<rar
nöthig würde, wird dmch die k. k. (Zameral-Be«
zirkslVerwaltung Laibach mittelst eines von ,hr
abzuordnenden Gefällöbeamten unter Beizl.hung
eines Abgeordneten der Oltsobrigk.it gc>ch.l)cn.
Zu dics,r Erhebung werden der austrct^nde und
der allenfalls elntrclcnde Pächter vorgeladen wer-
den. Sollte den Pächtern oder denn Machlha,
bern wegen Abwesenheit oder aus einem andern
Grunde die Vorladung nicht zugestellt werden
können, so genügt das einmalige Einschalten der
Vorladung >n die Provinzial^eitung. D,>s Nicht-
erscheinen des Vorgeladenen schadet jedoch der
Gilt 'gktit des Erl>buna,sacteä nicht. Der den
Contract abschließende Pächter verpflichtet sich auä^
drücklick, den aus diese A»t zu stance gekoinme-
nen Erl?ebu»gsact ubcr d,e am Ende seines Pach.
tes volfindigen, »hm tarifinäßig umsteuerten Vor-
»äthe al,, vollkommen beweiskräftig anzuelkenuen
und nach dess.n Resultate dle »hm obliegende
Sieuervergütu^g dem Aerar oder dem an d.ssen
Stelle tretend en Bezugsb.r.chtigten zu lel,len.
D<e Kost<n dieftr Erhebung w.rden von d.m eu,-
trete»den Pä hter getrag.n, welcher si.y in vor-
ou6 erklärt, mit o»m durch die k, k. (ö.>nnral-
Bezirks-Verwaltung La,bach d>eßs.zUs zu bestim-
menden 'Ausmaße einverstanden u»d zu deffen
Berichtigung verpflichtet zu sein.

l ? / D e r Pachter ü't verpflichtet, auf jed.ü.
mal'g.0 Verlang,n der Gesällsoehölden u»w.i
gelllch die <3>,>sicht in seine .Register, Rechnun-
gen ul'd Vormerkungen zu g.stalten u>»d auch
über Aufforderung richtige Auszüge aus densel-
den vorzulegen.

^ . I n Betreff der Linien-, W<g- und Blük^
ken^äuthe, dann der Nassermauth >n Laibach.

1. Als Fsöcalpreis wird der Betlag von
!2<»50 f l . , sage zmölf lausend secho hundert
fünf^'g Gulden C. M . angei,0lt>men, wovon
«nf d,e W.ss.rmauth 43 st 2» kr.,
ous die Liu'eowegmauth a» o.r Wiener Linie und

an der Kärotmr Linie ij5<»3 st 24 kr,,
auf die Linien., Weg, und Brückenmaüth an der

C.nlstädt.r Lini.' : i i i l 2 si, :t<i kr.;
auf d>̂  Lln'en'W.gm^uti) a., der L t . PetcrS

Linie n.bst Knhthal l<»!)2 fl. und
auf die Linien-, W?H- u»o Brack. »,nal>th an der

Triest.r Linie, fan, ml d<n W.hrschranken in
der T'rnau u,,d Nosendach 4 « 3 ^ st. l<» kr
entfallen.

2. Jene allgemeinen Paä tbldingungen, welche
aus Anlaß der Verpachtung der übrigen W e g ,
Waffel-und Brückenmauthe für das Verwaltungs-
i^hr 1^5^ in der gedruckt.n Äxlidmachling d r̂
hohen k. k. Finanz. Landes-Direction zu Gratz
vom 22. I u » i d. I . , Zahl 10580, erhalten
sind, und welche m den ?ln'tsblätt.rn d.r Laiba-
cher Zeitung vom !>., l l und 12. Ju l i d. I . ,
Nr. 153, «54 und 15.', veröffentlicht wurden,
gelten auch für die Laibacder Weg. und Brücken-
mäuthe und die Wasscrmauth.

3 V.>n >>en Parteien, welche bloß die
Carlstäoter Kanaldrücke und nicht auch die 6ar l ,
stadter Etraße befahren, ist bloß die Brücken,
mauth einzuleben.

4. Der Ersteh.r der Linien«, Weg- und
Brückenmäuthe der Provinzial-Hauptstadt Lai-
bach ist vllpstichtlt, während seiner Pachtperiode
auch die der Stadt Laibach allenfalls noch fer-
nerhin bewllligt werdende Pstastermauth einzu
hcden und sich seiner Zeit wegen Festst.llung der
nähern, die Pstastermauth berührenden Bed.n.'.un-
g " , mit dem Stadtmigistlate Laibach ins Ein.
vernehmen zu seh,.« und ohne Einfluß der Ge-
fällsbihölden dießfalls einen abgesonderten Ver-
trag abzus'1I,,ße>,. Die Psiastermanth ist bisher
w't der Hälfte der in Laibach bestehenden Aera-
rial-Wegmaulhgelühr, also mit einem halben
Kreuzer und beziehungsweise mit ein.m Viertel
Kreuzer für jedes Stück Zugvieh, je nachdem
solches in oder außer der Bespannung vorkommt,
eingehoden wolden.

5. Da das Verzehrungssteucr-Gefall Eigen-
thümer von Localltaten ist, welche der Pächter
braucht, so wird derselbe gehalten sein, die Ae-
rarial-L^calitätcn besonders zu m>etl>n.

«. Dem Pachte, steher liegt endlich der Er«
lag der grs.tzmäjiigen Scampelgebühr für das in
Händen der lSesällöbehöide zu verbleiben habende
(5o!,tracts l Exemplar ob.

K. k. Camera!-Ulzi lks-Verwaltung Laibach
^ ^ l ^ A u g u s t 1853.

Z. 441 . l, ( , ) Nr. 7397.

^ t c i t a t > o n s . K u n d ln a ch u n g
wegen Verpachtung der Aerarial.Brückenmauth-

station zu Ar.wlcstein in Kärnten.
Die am 13. August !853 beim k. k. V e r w ^

tungsamce ArlN'ldstein vorgenommene zweite Ver>
sscigerung des Ertrages der'Brückemnauth-Eta-

l lion Arnoldst.in für das Verwaltungöjahr 1854
und beziehunztzweise s»o 1855 und l85tt ist cr̂
f^lglo5 geblieben. Es wild daher zur Verpacl«

^cung obigen Mauthobject's für die Dauer deo
Verwaltungsjahres ,85 l u.id bezüglich für »^55
und l«5t t eine wiedcryolte ^icilatio«, und zwar
unter den gleichen i „ der Kundmachung der hohen
F-nanz.Landes^irection vom 22. Juni I «53 , Z
!0580 , (>i.".geschaltet in die Amtsblätter der Lai-
dacher Z l tung )l>'. , 5 3 , 154 und l55) festge»
ätzten Bed,,lgungen am l 0 . S.ptember d. I .
um l 0 Uhr Vormittags beim k. k. V.rwaltungs-
amre in Ardnl.'ldst.in m t̂ dem'frühern Auslufs^
pre.se pr. 1302 st. L. M . abgehalten werden.

H>.zu werden die Pachtliebhaber not dem
Beisätze eingeladen, daß allfällige schriftliche Of-
s'tte bis langst.ns 7, S^piemder d. I . M i t t a g
ac» dle k. k. ^unelal-^ech'kü-Verwaltung ">
Klagensnlt eixzus.nden sind.

K, k. Camcral-Bezirks.V.r.valtU.g K lag" , .
lurt am l « . August l853.

Z. 43<^V^s) ^ ött?1i453!
>li u li d n, a ch u n g

Für die Flllanzgebäude Nr. ttl uu) tt2 zu
Digram werden l i l stuck »iserlie Ofenthüren m,t
spelrbaren Schlöffern und beid.chit'gem Oelan-
strich benöthiget.

Zur Lieferung dieser Gegei/stände, deren (Äe-
stehuogspreis au, 4 l l ) f l . 2 ' , ' / , veranschlagt »st,
w>ro am l 3 . Eeptembel l ^5 i j u<n l « Uhr Vo«.
l lüt tagö bei dem k. k. F.nanz-Lalidsoollecliolio- lDeco»
>,o«nat zn Ag ram eine Mi>luen0o Lic<lation ad»
geyalten werden, dei >l elcl)er jeder L c rant eln
l<»"/^ V a d i u m zu erlegen h^den >o<rd.

D e Liefelung H>N bnillen ^ Wochen nach A n
'.ahme deö Anbot ,s zu geschehen, und eö w>ld
der Gestehllngaple,o dein l i i l fe lanlen nach erfo lgt . r
c0'NN!iffionell»l (Hullaudil inig der g ' ln fe l ten Ofen< ^
thüren ausbezahlt melden, wobcl bemerkt wird,
dasi in diesem Preise auch die Anbringung der
Touren an den Heltzöffounge», zu welchen sie ge-
hören, mit einbegriffen ist.

Das Vorausmaß kann bei dem hierottigen
O^onomate in den gewöhnlichen Amtsstuuden ein-
gesehen werden.

ttgram am 14. August 1853.

Z ^ 4 W . a ft) Nr. 3585^

E d i c t
f ü r d i e 5 ) y p o t h e k a r g l ä u b i g e r d e r

H e r r s c h a f t H a a s b e r g .
Von dem k. k. Landesgerichte zu Laibach wurde

übel Einschreiten S r . Durchlaucht Herrn Weriand
Fülsten zu Windischgräh, Besitzers der Herr-
schaft H a a s b e r g und Bezugsberechtigten für
die in Folge der Grundentlastung aufgehobenen
Bezüge, m die Einleitung des Verfahrens wegen
Zuweisung des für die Urbmialbezüge obiger
Herrschaft auf «309 l fl. 20 kr. bereits ermittel-,
ten und für allfällige weitere Bezüge noch zu er-
mittelnden Entschadigungscapitals mittelst Edict'
auöfeltigung für die Hypolhekarglaubigcr ge-
williget.

Es wcrden daher alle Jene, denen ein Hypo-
thekarrccht auf die Herrschaft Haasberg zusteht,
hiemit zur Anmeldung ihrer Ansprüche bis Ende
S e p t e m b e r aufgefädelt.

Wcr die Anmeldung in dieser Frist hiergcrichts
einzubriiigcn unwlaßt, wird so angesehen, als wenn
er in die Überweisung sei^r Foldcrung auf
das obbezeichnctc Enllastungs^apital nach Maß.

gäbe der ihn treffenden Reihenfolge cingewilliget
hatte, wird bei der Verhandlung nicht mehr geHort,
sofort den wettern, im §. 23 des Patentes
vom I I . Apr i l 185» , Rcichögesehblatt Nr. 8 1 ,
auf das Ausbleiben eines zur Taqsatzung vorge-
ladenen Hypothekaigläubigers gesetzten Folgen un-
terzogen, und mit seiner Forderung, wenn sie die
Reihenfolge trifft, sammt den allfälligen dreijähri-
gen Zinsen, so weit deren Berichtigung nicht aus-
gewiesen wird, unter Vorbehalt der weiteren Aus-
tragung auf das obel wähnte Entlastungs-lZ"vi-
lal überwiesen.

Die Anmeldung kann mündlich oder schriftlich
geschehen, und hat die im §. l 2 des obbezogenen
Patentes vorgeschriebenen Erfordernisse und Wodae
litaten zu enthalten.

Laidach am 2. August l 853 .

Z 120». l i l " Nr. 5!>75.
K u n d m a ch ll n g

Am 30 l. M , Volmi l lags !> Uhr wird bei
dieser k. k. Bezirkühaliptniannschaft 3 lein die der
Orts/»elneinde Lahovltz und Vodiz , letztere be-
stehend aus den Catastial - Gemeinden: Vodiz,
Vukouza, N.pne, Lkaruzhna, Pole, Schenken-
thurn und W.s^e, zugewiesene Jagd auf5 Jahre
licitationc-weise verpachtet we.den.

Die näheren Licitations > Bcdingoiffe können
hieramtt» eiî gesehen welden.

K. k Bezilköhauptmannschast Stein am l 3 .
> Ju l i l 853

3 ^ 1 8 3 7 ( l ) Nt. 26 l7.
E d i c t .

Vo» dein k k. Bezillsgerichte l , Classe in
' Tressen, .!l) Realinstaliz, wird l,'tk,,l>nt g^nachl:

Es sei über E>ll>ch,chlett'en des k k. ittezi,^"
gnichteS Sillicl, tie Feill'ietung. des, zum Nachlasse d.ö
Iosrf K."t.l!,z. von Mall.dulle. gehörige!,, i» Neä
l'ure gelegenen, >>n Glundkuche uo» Sittich lzii!)
B l ' r ^ ^ < l . ltz voi^'mmence" Weinqaltsüs sannnt
Kellrr und eiuiges F.Uninsse, am 7 Sepleml'el d, ^.
Vollnitt.'a. >0 Uhs >ln Olle der Realität mit dcm
And.iüge bestimmt, daß t i i Fährnisse nur gea/n
gleich d^re Bez'dlung hinlangegeben weldo». der
Licitant des W ingalten? ei» H<adium pr 30 fl,
zu cllegc» bade. und die weiter« ^icitationsbecing»
nisse l)iera,n!ö und beim k. t. Bczilkugeliclite Silt ich
eingesehln weiden können.

K. k. B<'zisk^,,richt I Classe Tieffen am l l .
Anglist I85.'l,

Z. l l 8 ^ 7«') N l 34 l 4.
E d i c t .

3lo'N k. k Bezilksgerichte <Ẑ g wild bekannt
gemacht:

Es sei i " der Ereculionssache des Hrn. Iosl-f
Wlnschdauer. „oini,!« s.ines mj. Sol)nes izlci.de»
stamens, durch Hrn D l . Wurzi^ch, wirer' Anton
Groschel v.'„ Slndenz, tie executive Feilbictuna
!>" ' ^ / " ^ " ^ " ^ ^ Herrschaft Kreuz 5ul> Urd
Nr. 803. Rccls. Nr. 72. vorkommenden gerichtlich
auf ,562 fl. geschayttn ^iertllliube in Stude.n nie"
gen aus dem gerichtliche!, Vergleiche vom ,? No-
vember ,852, Z, I0!>?0. schllldiqen 35 fl 37'/ kr
»-. «. .', bewilliget worden. Es weldrn daher'oes
Vollzuges wegen drei Tagsatzlmgen, auf den I«
Septembll, l7. October und l<>. Nuueinlxr I. ^,,
Vormiltags um 9 Uhr in der hiciorti^en Gerichts.'
kanzlei mit d.m Bcis.'he angeordnet, daß eine Ver.
äuszerling unter der Schätzung nur b.i dir drillen
Tagsatznna stattsinde.

Der O!-undduch5erlracl. die Schätzung und die
Licitalionsbcbingnisse lönnen bei diesem Gerichte cin-
gesehen werden.

Egg a«' 5. Jul i 1853.

3̂  l ,69. (2) y s t ^ o ^ .
E d i c t .

Vom k. k. Uczirrsgenchte Neisniz wird be-
kannt gemacht:

. <5S sri mit Bescheid 25. Ju l i l853. Z. 4027,
m die erelutlve Fcildittung der, dem sodann Ebasch-
m l , von Nicderdolf geböligen, im vormals Herr-
schalt Reifnizer Orundluche 8uk Ulb. Fol. 3«l er-
jchemendcn Vitalität zu Nicdrrdorf Consc. Nr. :l, ' ! ,
und siniger Fährnisse. weq,n dem Stephan Miklitsch,
oon Oora, schlildi^en »>;» ft c. 5. c gewllliqct,
und zur Voinahme die erste Tagfahlt auf den 29.
August, die zweite auf den 30. September u»d die
dritte auf dei, 29 Oclob,r »853. jedesmal Frlih
!0 Uhr, im Orte Nicderdolf mit dem Bmatzc >̂n̂
geordnet, dasi die Ncalilat u<id Fährnisse eist dei
der dritten Tagsahrt aucl) unter dem Schätzungs»
werthe werden huitangegsben werdlN

Der Orundbuchöerttact, das Schätzuiigsploto-
coil und die Äedii>g"isse fönncn hicracrichts c«^^
srheli werden

Rcifniz am 25. )ul i lsöZ-
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3. ll87. ( l ) Nl. 3657.

E d i c t .
Vo.n gefertigten k. k. Bezirksgerichte, als Neal^

instanz, wird hiemit kund gemacht, daß über Em-
schreite!, des Georg Kump, von Neutabor, wegen
ihm schuldiger 270 fl <:. 5. c., die excculive Feil.
bictung des, dem Schuldner Jacob Saje, von Werch
bei Winkl gehörigen, gerichtlich auf 150 fi. bewerthc-
ten, im Winklber^e p<?5 liivlll-ll gelegenen, im Grunr»
buche der Herrschaft Krupp »uk Eurr. Nr. 322 vor-
kommenden Weingarle s sammt Zugchör und Hölzer»
nem Keller, laue Bescheid vom heutigen, bewilliget
und hiczu der 27. Septemver, 28. October und 28.
November d, I . , jedesmal Früh von 9 — 12 Uhr,
in d,r hiesigen Amtskanzlci mit dem Beisätze ange^
ordnet worden ist, daß diese Realitäten nur bei der
drillen Feilbietung auch unter dem Schätzwerthe
hintangcgebcn werden, und die Schätzung, Grund,
buchsextract und Licitaiionsbedingnisse hieramls ein-
zusehen sind.

Tschernembl am l2. August »853.

Z. l l 88 . ( l ) Nr. 3548.
E d i c t .

Vom gefertigten k. k. Bezirksgerichte, als Neal-
instanz, wird hiemit bekannt gegeben, das: in der
Erecutionssachc d<s Johann Krische, durch Hrn. Dr.
Rosina, gegen Josef Brunskelle, von .^uß ack, pc-lo
schuldiger 479 fl. c. 5. c., die exekutive Feilbielnng
des, dem ^etztern gehörigen, i>n dicßgcricbtlichcn
Grundbuche Herrstbait Goltschee su!» Top. Nr. >il,
Fol. 122, Dom. G. B. Nr. «23 vorkoinmcnden, ge-
richtlich auf l50 si. geschabten We;ngallcns sammt
Zugetiör bewilliget, unc> hiczu der 23. Septemder,
22. October und 22, November d. I , jcdcsm.il
Früh von !) — 12 Uhr, in dieser Amtsk.nzlei mit
dem Beisatze bestimmt wvlden sci, d ß dieses Reale
nur bei der dritten Feilbietung untel dem Schitzun^s
werthe hinta gegeben werden wird, und die Schäl
zui«g, der Grundbuchscxlract u>,d die i! c talionsbe-
dingnisse hieramlS cinges^he!, werden köni,e .

K k. Bezirksgericht Tschcrnenibl am 6 'August
1853.

Der f. f. ^«desgeiichlsiatl) und Be)i^svichte>:
B r o l i c k .

Z. ,189. ( l ) Nr. 3098'
E d i c t .

Das k. k. Bezirksgericht Tschernembl erster
Klasse bringt zur allgemeinen Kenntniß'.

Es habe aus ilnsuch.n des Herrn Josef Schreier.
Handelsmannes in Vaibach, ,viocr Georg Barilsch,
von Schopsenla^, wegen aus dem Ullh.ile des t. r
!iandesge>ichtes in î aidach, als Handelssenatc, vom
8. Juni «852, Z 1725. el «xillllll,. <>. Februar
d. I . , noch schuldigen Wcchselforrerungsrcst.s ">,!
205 fi. 2« kr, EM. , sammt 6 "/., Z>n,ln s it ^. Jul i
l852 u d Ercculionskosten, die executive Feilbietung
der, dcm Letzte und zugleich d.m M>ch.,cl Barizl)
gehörigen, zu Schöpfenlag 5„l) (5onsc Nr. 6 gelegt'
„ e n , im vormaligen Grundbuch? d r̂ Herrschaft
Poland 5ul) Rcclif. Nr, 270 vorkommenden, gericht
l,ch aus 38« fi geschätzten ,1^32 Hübe, sammt
Wolin' und WirthschaftSgebäuden; dann der, den»
Georg Barizl) all<in a/I)ö'.ia/n, in die Pfändung ge
zagcnen, in einem Wrinsass,!, zweier Säurc-Bottun
ftlN und einer Gelreidtruhe bestehenden, gerichtli^'
auf k fi 40 kr. geschätzten Fah.niste bewilli^l. und
cazu drei T.'glahrtel,, als: auf den 23. September,
auf den 2-l/Octodcr und auf den 22. Noocmbe>
d. I , , jedesmal ,0 Uhr Vormittags, ,» !o.o der
:»,'ealität nnd Fährnisse zu Schöpsenla^ mit dcm
Beisätze bestimmt, daß diese R.aliiät und Fährnisse,
wenn si. bei de, crstlil cdcr zweiten Tagf.'htt nichi
^>n oder über den Schä ungswerth a,< Mann g
bracht werden könnten, bei der drillen Tags tzung
auchunterd.'n Schätzungswcrth hintang geben werden

Die lüsilalionsbediognisse, das Schätzungspro,-
tocoll lind der Gluudl'uchl'eltract tonne» heianUb
tiugcs'hen, oder auch kbschiiflm daoon c»h».'bcn werden.

Tsch'lneml'l am l«>. Juli >853.

2. ,ll>u (,) Nr. 2955.
E d i c t.

Von dcm k. k. Bezilksger.chte zu Tichcrnlmbl
wird di^nnu glinacht:

Es sei ü!,er Ansuchen de> Marg^llth Paxlcschi;!'
von Br,5je, die rr^utire Feilbielung der, dcm P..nl
Sch»ellcr g.^öligc.,, ,,„ hi.sigen G'nndbuche 5»li
HtaNtguIt Tschernm ! (5^,,^. Nr. 38l), I9l), 392,
393, 395, 39ti nnd 39? vo kommenden, gerichtlich
auf 787 ft. geschätzte., Realitäten sammt H.'lls
Eoi.sc. Nr 9« >n TlchtlNrmdl, w'gen aus dem „e
lich'lichen Vergleiche von, 2l). llp^l l»10 schuldigen
,62 fi. c. .8 <:. bewilliget, und zu dclcn N^nahm'
die Tl'gsatzungen auf den 23. Ecplcmber. 22. Oct^'
b.r und 22. Novemb.r l. I . . jedesmal Früh 9 Ul,r,
in dieser Wericktskanzlci mit dcm Anhange an^eoldnei
wordln, daß diese .'k'eallläten nur bei dV d,itten
Tagsatzung auch unter dem Schätzwerthe hintc.nge.
glben werden würden.

DaS Schä'tzungsprotocoll, die Lilitationsbe'
dingnisse und der Grundbuchsextract tonnen täglich
eingesehen weiden.

Tschernembl am l . Jul i 1853.

Z. l , 9 I . ( l ) Nr. 3,47.
E d i c t .

Von dem k. k. Äezilksgerichte zu Tscherncmbl
wird dem unbekannt wo abwesenden Mathias Kusma
von Sorenze mittelst dieses Edictes erinnert:

Es habe Franz Stanischa, von Germ, wider
ihn die Klage wegen schuldigen 49 fi. c. 5. c. an^
gebracht, worüber die Tagsayung auf den 14. No<
vember l. I . , Früh 9 Uhr, vor dicscm Gerichte an-
geordnet werden sei.

Da der Aufenthaltsort des Beklagten diesem
Gelichte unbekannt ist, so wurde ihm aus seine Ge<
fahr Ul»d Kosten ein Curator in der Person des
Herrn Johann Wiranl von Tschernembl aufgestellt,
dem er seinen Aufenthaltsort anzuzeigen, die ersor»
dcrlichen Behelfe an die Hand zu geben, oder sich
einen andern Vertreter zu wählen und namhaft zu
machen hat, w,drigcns mit dem aufgestellten Kurator
die Sache verhandelt und hierüber was Rechtens ist,
erkannt würde.

K. k. Bezirksgericht Hschcrnembl am 14. Jul i
l853.

Z. 1192. ( ! ) Nr. 3070.
E d i c t .

Von dem k. k. tüezilksgerichte erster Elasse zu
Tschcrneinbl wird dcm abwlsendcn Johann Iwez,
von Nofchanz, mittelst gegenwärtigen Edictcs erinnert:

Es habe wiocr ihn vci diesen, Gerichte Stephan
Kapsch, von !iloscha„z, weg n schuldigen Darlehens
mit 61 fi. E M . <:. 5 c, angebracht und um die
glrcchte tichterlichc Hilfe gebeten, wolüoer die Tag-
fahrt zur summarischen ^ecliandlung auf den 14.
November d. I - , 9 Uhr Vormittags, mit dem An
hange des § 18/645 der allerhöchsten Entschließung
vom 18. October angeordnet wuide.

Das Gericht, dem der Ol l seines Aufenthaltes
unbekannt >st, hat zu scn,cr Veitretnng und aui
dessen Gcfahr und Unkosten den Mathias ^jcrsin,
von M'chclsdorf alö Kurator bestellt, m>t welchem
die ange. rächte Rechtssache nach der für die k. k. Erb-
la,,dc bestimmt,,, Gerichtsordnung ausgeführt und
entschieden wcidcn w rd. Iohai»n Iwiz wild dcffen
zu dcnl ^noe erinnnt, d.nnit r̂ allenfalls zn rcchtei
Zeit selbst erscheinen oder inzwischen dein bestimmten
Vertreter feine Ncchlsbeyelfe an die Hand zu geben.
c>Der cnlch sich selbst tlncn andern Sachwalter zu be-
stelln, und oicftm Gcllchte namhaft zu machen, und
überhaupt in die rechtliche,! 0l0Mli,gsmäßigen Wege
einz schielten iviffen möge, die ei zu seiner Veruici
digung dlensanl finden wurce, widrigen? cr sich dlc
aus ninei Versäumung entstchendcn H.lgen sich bci
zumcsscn haben wird.

Tscherncinbl am 8. Jul i 1853,

Z. l l 93 . (1) Nr. 3348
E d i c t .

Vom k. k. Bczirisgcrichle erster blasse zu
Tscheinembl wird hieinit veiöffentlicht, daß >n del
Erccutionssache des Andreas Klcm.nz, von Tsch»r-
neinbl gegen Ive Krol<z, vo,, Krozi (Prcloka) (̂ onsc.
Nr. l3, l>, l<>. schuldiger 8t) fi., der 5 "/„ Interessen
nno Erecution^losten, die erelllt,v^ Fcill.>llluna der,
0cm Schuioncr gsl)öcigcn, aus 2')0 fi. b.wellhellil
nndehauölen. iinl^ ^urr. 9lr, 2̂ »7 >>n dießgcnchliichcn
Grundbuche Hnrsch.ift Freityurl, voltominenden;
oann der, au, 22U fi. bewertheten behausten, in
K ozl «u!i löonsc, i).l. »3 gelegenen, cd.n daseid st
5>ll) Eurr. N'r. 4 l3 vorkommenden Hubrealitäl be
williget, und auf den 21. September, 2 l . October
und 2 l . ^Ilovembcl d. I , jldesm^l VoimMags von
9 — 12 Ul)r, in c iesc» Gerichlskanzlei, wo das Schäl
zungSprotocoll, die lU^lalionSbldlNgnisse lind r>e>
^ lUildbucvsertract linzustl)cn sind, mil dem Bcisay»'

a>,a.eordncl woiten ist, dl,ß diese Realitäten nur bei
oer dültcn Taas.'tzung auch u t.r der Schätzung
l)intang,gcben werdeii.

T'chciütmbl >,m 25. Jul i 18)3.

Z. ,»94. (l) N l . 2249. 3,79
E d i c t , .

Von dem k. k. Bezirksgerichte zu Tschcrnrmbl
wird b.k.,nnt gcmacht:

Es ,el üb»r Ansuchen des Johann Ostermann
>.'on Bicsoviz, dic rrcculive Feiloielung der, dem
Andle Klll le gelwrigei,, im hicsî cu Grundbuche z>ili
^sllschaft Poland Reclif. Nr. 8 vorkommende», ge-
ri.l tlich auf 250 fi. geschätzten v>invieltell)ube, wc^c»
aus dem Urtheile vom 17. Juni 1851, Z. 2024.
schuldigen 2>9 fi, <'. » <:. bewilliget, und hiezu die
Tag>a>>ungen auf den 19 Septeml'er, aus den »9
Ottober und auf den 2 l . November d. I . , Fn'il)
9 Uhr, und zwar nach Einvernehmung des Erecnten
und seiner Tabnlargläubiger i l l loco der Nealital
niil dem Anhange angeordnet, daß dieselbe nur be>
der dritten Frilbielung auch unter dem Schatzwerthe
hintangegeben werden wird.

Das Schätzungsprotocoll, die kicitationsbeding^
nisse und der GrundbuchseNract können taglich hitl»
orts eingesehen werden.

Tschernembl am 15. Ju l i 1853.

Z. »195. (1) Nr. 4 I l l .
E d i c t .

Von dcm k. k. Bezirksgerichte Neifniz wi,l>
l'ek.-.nnt gemicht:

Es sei mit Bescheide vom 27. Ju l i 1853,
Z. 4 l l l , in die executive Feilbietung der. dem Johann
Poschar gehörigen, im vormals Herrschaft Rcifnizer
Grundbuche «ul, Urb. Fol. 1059 erscheinenden Reali»
tät zu GlobelNr. Eonsc. 5, -»vegen dem Josef Lonschi"
von Iurjoviz schuldigen 35 fi. c. 5. l:. gewilligel,
und zur Vornahme die erste Tagfahrt auf den 3-
September, die zweite auf den 3. October und dit
dritte auf den 5. November 1853, jedesmal uM
,0 Uhr Früh, im Orte Globel mit dem Beisatz«
angeordnet, daß die Realität erst bei der dritte»
Tagfahrt auch unter dcm Schätzungswerthe wird
hintanqegebcn wcrden.

Der Grundbuchslrtract, das Schätzungsprotocoll
und die Bedingnisse könncn hiergenchts eingesehen
und in Abschrift erhoben werden.

Nlisniz am 27. Ju l i 1853. >

Z. l ,96. ( , ) Nr. 415»' >
E d i c t . D

Vom k. k. Bezirksgerichte Reisniz wird bt' >
kannt gemacht: >

Es sei mit Bescheid vom 28. Juli »85». Nr. «
E. ^ , 5 > . in die executive Feilbictung der, dem Lmas >
Vessel, von Tralinik, gehörigen, im vormals Herr» W
schift Reifnizer Grundbuche zul> Urb. Fol. 1300 er» >
scheincndcn Realität zu Traunik Nr. Eonsc. 31 , wcgeil >
dcn, Herrn Anton Mosches, von Planina, schuldigen >
38 si, 8 kr c 5. c. gewilliget, und zur Vornadme >
die erste Tagsatzung auf den 2. September, die zwcitl W
aus dcn -1. October und dic dritte auf dcn !. Novem» W
l'er ,853, jedesmal Früh um l« Uhr, in dcr Ge< »
richlslanzlci mit dem Beisätze angeordnet worden, M
daß die Realität eist bei der drittcn Tagfahrt auch >
unter dcn, Schätzung^-werthe pr. 646 fi. 40 kr. l)i"t' >
angegeben werden wird. M

Der Grundbuchacttract, die Beding^issc und >
das Schä'tzungsprotocoll können hiergerichts eingl' W
sehen werden. W

Rcifniz am 28. Jul i ,853. M
.̂̂  ^ _^. » ^ ^ ^

.^.1203. ( ! ) Nr. 72^3.
E d i c t . ' "

Von dem k. k. Bezirksgerichte Lai ach erstel
Section wird bekannt gemacht, daß am 1. APl>l
l>!53 hierorts die ledige Inwohnerin M n i a K ' ^
nrann ol)nc Hinterlasslniq tiner lcl^lwilliacl, Ä<^^'
nung gestorben sei, zu deren N^chlass.- ihre Brlidtr
Andreas Anton und Johann Krischmann als gcsctz-
!>chc Esbcn cinschrciten.

Da dem Gerichte dcr Aufenthalt des Andreas
Kriscbmann nicht bekannt ist, so wird de.selbe auf-
gefordert, sich binnen eiinm Jahre, vo» dem unten
anaesetzten Ta^e an, bei diesem Gerichte zu meldlN
und die E bserklärung anzubringen, widrigenfalls die
Verlassülschaft mit de,, sich nleldcnden Erden u 0
dem lür ihn ausgestellten Eurator Hrn. Dr. Odlak
abgehandelt werden wüldc, der nicht angelretcne
^rblhti l ces Andreas Krischmann aber vom Sla.ile
als erblos eingczogeil wird und den sich allfallig
fpä'ter meldende!» Erben ihre 'Ansprüche nur so lan^e
vorbcl,a!ten bleiben, als sie durch Vnjährung nichl
erloschen wären.

ttalbach am ,3- August >853.

3. l,U7. ( ' ) Nr. 67».
E d i c t .

Von dcm k. k. Bezirksgerichte Kronau wird
bekannt gcmachl!

Es fei über Ansuchen des Anton Außenegg, von
Sapusch, die executive Fcilbietung der, dein Josef
Wi>mz gehörigen, in Aßling «ul» (Zonsc. Nr. 22 g l '
legencn, im Grundbuche del ehemaligen Hellschaft
Wcißcnfels »ul) Urb. Nr. 120 eingetragnen Reali'
lät, wegen demselben aus dem w. ä. Vergleiche vom
9. Juni ,849, Z. 78 schuldigen ,,<i si- - ^ kr. c.
8. s:. bewilliget, und sien diczu drei Tagiatzuna/", <
die erste auf den 2. Jul i , 8 . ^ , F"',h l> Uhr, ^ '
nveite auf den 2. A.nv'st " " " ' ^'^ih 9 U»r u °
die drille auf den 2. September ,553, Früh 9 Uhr
im Orte d.r Realilä, mtt dem Beisätze angeordnet,
daß sclbc in dcn, Falle, als sie bei der ersten oder
zweiten T«gs"V""g ""bc "cnigstc,,s um den Schäl'
!nngswrrty^'b.,in^e, bei d,r dritten Tagsahung aucl)
u,.llr dem ̂ chatzuug5wcrthe vcrk.nist werden würde.

Grundbuch, Schätzungsprotocoll und iiicitationS'
bedingnisse können hicrgelichts eingesehen werden.

Kronau am l . April 1853.
A n m e r k u n g . Bei der ersten und zweiten Tag '

satzung ist kein Kaufiustiger erschienen.
Her k. k. Bezirlsrichler:

N e g r o . .


